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Zusammenfassung 

Gegenstand des vorliegenden schalltechnischen Gutachtens ist die seitens des Auftraggebers geplante 

Erstellung des Bebauungsplans NR. 37 „Holtumsweg Süd“ der Stadt Weeze, mit dem Ziel, die 

planungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen, um den Gaslieferanten Jewagas in dem Bebauungsgebiet 

anzusiedeln.  

 

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Rand der Stadt Weeze. Nach Norden wird das Gebiet durch 

weitere Gewerbenutzung abgegrenzt und nach Süden zunächst durch landwirtschaftlich genutzte 

Flächen, nach denen Wohnnutzung anschließt.  

 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt mit dem Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu 

schaffen, den Gaslieferanten Jewagas ansiedeln zu können. Um die Vollzugsfähigkeit des geänderten 

Bebauungsplans sicherzustellen, werden daher im Rahmen der Bauleitplanung die schalltechnischen 

Auswirkungen der Planung auf die außerhalb des Plangebietes bestehenden schutzbedürftigen Nutzungen 

ermittelt, bewertet und in die städtebauliche Abwägung eingestellt.  

 

Im Rahmen der Prognose wurden dabei folgende Situationen untersucht und dargestellt: 

 

Gewerbelärm 

Beurteilung der auf die nächstgelegene Wohnnutzung einwirkenden Gewerbelärmgeräusche aus dem 

geplanten Betrieb der Jewagas GmbH. Vergleich der ermittelten Geräuscheinwirkungen mit den 

Orientierungswerten der [DIN 18005-1 Bbl. 1]. Bei Bedarf Darlegung erforderlicher 

Lärmminderungsmaßnahmen bzw. textlicher Festsetzungen für den B-Plan. 

 

Verkehrslärm 

Ermittlung der schalltechnischen Auswirkungen durch die im Zusammenhang mit der Planung stehenden 

Zusatzverkehre im öffentlichen Verkehrsraum auf die außerhalb des Plangebietes bestehenden 

schutzbedürftigen Nutzungen.  

 

Hierzu wurde eine Schallimmissionsprognose erstellt. Die Planungsgrundlagen und die getroffenen 

Annahmen und Voraussetzungen werden in der Langfassung des vorliegenden Berichts erläutert. 

  



 

Gutachten-Nr.: I03 1533 18 Textteil - Kurzfassung 

Projekt: Schallimmissionsgutachten zum B-Plan. 37 in Weeze Seite 7 von 49 

Die schalltechnischen Untersuchungen haben in Hinblick auf die im Rahmen der Bauleitplanung anzu-

strebenden Orientierungswerte der [DIN 18005-1 Bbl. 1] bzw. der jeweiligen im Baugenehmigungsverfahren 

heran¬zuziehenden Immissionsrichtwerte Folgendes ergeben:  

 

Ergebnisse Gewerbelärm  

Das Vorhaben ist als Anlage zur Lagerung und Abfüllung von brennbaren Gasen in Behältern mit einem 

Fassungsvermögen von 3 Tonnen oder mehr mit der laufenden Nr. 134 entsprechend des Abstandserlasses 

NRW gelistet und demzufolge planungsrechtlich in den mit der Kennzeichnung „V“ versehenen Teilflächen 

des Bebauungsplanes zulässig.  

 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die geltenden 

Immissionsrichtwerte zur Tageszeit an den untersuchten Immissionsorten eingehalten bzw. unterschritten 

werden. Die Unterschreitungen betragen dabei mindestens 13 dB. 

 

In der Nachtzeit finden keine schalltechnisch relevanten Betriebsvorgänge statt.  

 

Die Beurteilung des Betriebs zeigt, dass dieser mit der Zielsetzung des Bebauungsplans vereinbar ist, ohne 

die Bestandsbebauung außerhalb des Plangebietes sowie potenzieller Gewerbenutzung innerhalb des 

Plangebietes einzuschränken.  

 

Ergebnisse Verkehrslärm  

In Hinblick auf die gebietsspezifischen Orientierungswerte der [DIN 18005-1 Bbl. 1] kann festgestellt werden, 

dass diese im Bereich der Immissionsorte IP01 und IP02 im Tages- und Nachtzeitraum noch eingehalten 

werden. Im Bereich des Immissionsortes IP03 werden die genannten Orientierungswerte überschritten. 

 

Im Bereich des Immissionsortes IP03 werden die für Allgemeine Wohngebiete (WA) geltenden Immissions-

grenzwerte der [16. BImSchV] im Tages- und Nachtzeitraum eingehalten 

 

Außerhalb des Plangebietes: Auswirkungen des Neuverkehrs auf die Bestandsbebauung 

Die schalltechnische Auswirkung der durch das Plangebiet erzeugten Mehrverkehre für die außerhalb des 

Geltungsbereiches befindliche Bestandsbebauung hat - bezogen auf die Gesamtverkehrssituation - 

zusammenfassend Folgendes ergeben: 

 

Die Berechnungen haben ergeben, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 sowohl im Bestand als auch 

in der Planung an den Immissionsorten IP01 und IP02 eingehalten werden. Die Immissionsgrenzwerte der  

16. BImSchV werden an den genannten Immissionsorten ebenfalls in beiden Fällen unterschritten.  
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Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden sowohl im Bestand als auch in der Planung am Immissionsort 

IP03 überschritten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden am genannten Immissionsort in 

beiden Fällen unterschritten.  

 

Durch das geplante Vorhaben sind im Bereich der Straßen „Südstraße“ Lärmpegelerhöhungen von 

rechnerisch 0,1 dB zu prognostizieren. Pegel in dieser Größenordnung sind als schalltechnisch nicht relevant 

zu bezeichnen.  

 

Die sogenannte Zumutbarkeitsschwelle, die nach Rechtsprechung im Rahmen der städte¬baulichen 

Planung in Wohngebieten bei 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) im Nachtzeitraum liegt, wird weder im 

Analysefall noch im Planfall überschritten.  
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1 Grundlagen 

[16. BImSchV] Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes, Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), 

die durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269) 

geändert worden ist 

[BImSchG] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftver-

unreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge, 

Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298) geändert worden ist 

[B-Plan 37] Bebauungsplan Nr. 37 „Holtumsweg – Süd“ der Gemeinde Weeze, 

Vorentwurf des 20.02.2019 

[DIN EN ISO 12354-4] Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den 

Bauteileigenschaften - Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins 

Freie. 2017-11 

[DIN 4109-1] Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen. 2018-01 

[DIN 18005-1] Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die 

Planung. 2002-07 

[DIN 18005-1 Bbl. 1] Schallschutz im Städtebau – Berechnungsverfahren - Schalltechnische 

Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. 1987-05 

 [DIN 18005-2] Schallschutz im Städtebau, Lärmkarten - Kartenmäßige Darstellung von 

Schallimmissionen. 1991-09 

[DIN 45691] Geräuschkontingentierung. 2006-12 

 [DIN ISO 9613-2] Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: 

Allgemeines Berechnungsverfahren. 1999-09 

[HLfU Heft 192] Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf 

Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, 

Schriftenreihe der Hessischen Landesanstalt für Umwelt, Heft 192. 1995 

[HLUG Heft 3] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch 

Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungs-

lagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer 

Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten, Hessisches Landesamt 

für Umwelt und Geologie, Lärmschutz in Hessen, Heft 3. 2005 

[LUA Merkbl. 25] Leitfaden zur Prognose von Geräuschen bei der Be- und Entladung von 

Lkw, Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, Merkblätter Nr. 25. 2000 



 

Gutachten-Nr.: I03 1533 18 Textteil - Grundlagen 

Projekt: Schallimmissionsgutachten zum B-Plan. 37 in Weeze Seite 10 von 49 

[IG I 7 - 501-1/2] Korrektur redaktioneller Fehler beim Vollzug der Technischen Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm – TA Lärm, Schreiben des BMUB/Dr. Hilger an die 

obersten Immissionsschutzbehörden der Länder sowie das Bundes-

ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und das Eisenbahn-

Bundesamt. 07.07.2017 

[Piorr 2001] Zum Nachweis der Einhaltung von Geräuschimmissionswerten mittels 

Prognose, Piorr, D., Zeitschrift für Lärmbekämpfung 48 (2001) Nr. 5 

[PLS] Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und 

Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, Bayerisches 

Landesamt für Umwelt. 6. überarbeitete Auflage 2007-08 

[RLS-90] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Bundesminister für Verkehr. 1990 

(Berichtigter Nachdruck 1992) 

[TA Lärm] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom  

26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch 

Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in 

Kraft getreten am 9. Juni 2017, redaktionell korrigiert durch Schreiben des 

BMUB vom 07.07.2017 (IG I 7 - 501-1/2) 

[VDI 2719] Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen. 1987-08 

 

Weitere verwendete Unterlagen (Stand, zur Verfügung gestellt durch): 

 

 deutsche Grundkarte (© Land NRW (2019) dl-de/by-2-0), 

 Lageplan (21. Jun. 2017, Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Udo Stichling), 

 Anlagen- und Betriebsbeschreibung (21. Nov. 2018, StadtUmBau Ingenieurgesellschaft mbH), 

 Informationen Gebietsausweisung (13. Feb. 2019, Gemeinde Weeze, Fachbereich 2: Bauen Planen und Umwelt, 

Herr Koenen). 
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2 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Gegenstand des vorliegenden schalltechnischen Gutachtens ist die seitens des Auftraggebers auf dem 

Gelände Gemarkung Wissen, Flur 007 der Gemeinde Weeze geplante Entwicklung eines Industriegebietes 

mit der Absicht den Gaslieferanten Jewagas anzusiedeln. Die planungsrechtliche Grundlage des 

Vorhabens soll über den Bebauungsplan Nr. 37 mit der Ausweisung als Industriegebiet (GI) erfolgen. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst dabei den geplanten Anlagenstandort der Jewagas 

GmbH nördlich des Willy-Brandt-Rings (L 361). Nach Osten wird das Gebiet durch den Geltungsbereich des 

Bebauungsplans Nr. 14 abgegrenzt, nach Westen durch einen Parkplatz des Flughafens Weeze. Nach 

Norden schließen sich weitere Gewerbe an.  

 

Die Erschließung des Plangebietes soll durch Anschluss an den Holtumsweg erfolgen. 

 

 

Abbildung 1: Darstellung des Plangebietes 
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Um dem allgemeinen Grundsatz der Konfliktbewältigung Rechnung zu tragen, war im Rahmen der Bauleit-

planung die schalltechnische Umsetzbarkeit der Planung in Hinblick auf die außerhalb des Geltungs-

bereiches befindlichen Emissionsquellen (Gewerbe/Verkehr) zu prüfen. Des Weiteren waren die schall-

technischen Auswirkungen der im Zusammenhang mit der Planung stehenden Zusatzverkehre im 

öffentlichen Verkehrsraum auf die außerhalb des Plangebietes bestehenden schutzbedürftigen Nutzungen 

zu ermitteln.  

 

Vorliegend war hinsichtlich des zu erwartenden Gewerbelärms der Nachweis zu erbringen, dass durch die 

geplante Nutzung des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans die schalltechnischen Anforderungen 

der [DIN 18005-1] bzw. der [TA Lärm] in Bezug auf die angrenzende schutzbedürftige Nutzung eingehalten 

werden. Des Weiteren waren die schalltechnischen Auswirkungen der im Zusammenhang mit der Planung 

stehenden veränderten Verkehrssituation auf die außerhalb des Plangebietes bestehenden schutz-

bedürftigen Nutzungen zu ermitteln. Gemäß [DIN 18005-1] sind die Lärmarten Gewerbe/Verkehr getrennt 

voneinander zu beurteilen. 

 

Hierzu wird eine Schallimmissionsprognose erstellt. Sollten die vorgegebenen Anforderungen nicht einge-

halten werden, sind geeignete Maßnahmen zur Lärmminderung aufzuzeigen. 
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3 Grundlage für die Ermittlung und Beurteilung der Immissionen 

3.1 Orientierungswerte der DIN 18005 

Zur Berücksichtigung des Schallschutzes im Rahmen der städtebaulichen Planung sind Hinweise in der 

[DIN 18005-1] gegeben. In [DIN 18005-1 Bbl. 1] sind für die unterschiedlichen Gebietsnutzungen schall-

technische Orientierungswerte angegeben, deren Einhaltung oder Unterschreitung wünschenswert ist, um 

die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor 

Lärmbelastungen zu erfüllen. Diese Orientierungswerte sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 

 

Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005-1 Bbl. 1 

Gebietseinstufung 

Orientierungswerte in dB(A) 

Tag 

6:00 bis 22:00 Uhr 

Nacht 

22:00 bis 6:00 Uhr 

Verkehrslärm, 

Industrie-, 

Gewerbe- und  

Freizeitlärm 

Verkehrslärm 

Industrie-, 

Gewerbe-  

und Freizeitlärm 

Reine Wohngebiete (WR), 

Wochenendhaus- und Feriengebiete 
50 40 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA),  

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 
55 45 40 

Mischgebiete (MI), Dorfgebiete (MD) 60 50 45 

Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 55 50 

Sondergebiete (SO), soweit sie 

schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart 
45 - 65 35 - 65 35 - 65 

 

 

Die [DIN 18005-1] bzw. [DIN 18005-1 Bbl. 1] enthält folgende Anmerkung und Hinweise: 

 

Im Rahmen der erforderlichen Abwägung der Belange in der städtebaulichen Planung ist der Belang 

des Schallschutzes als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu sehen. Die Ab-

wägung kann in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belange – insbesondere in bebauten 

Gebieten – zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen. 

 

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und 

Gewerbe, Freizeit) sollen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert 

werden. 
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In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen 

und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der 

Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil 

andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (z. B. 

geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen, 

insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 

 

Überschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende Maßnahmen zum Erreichen aus-

reichenden Schallschutzes sollen in der Begründung zum Bebauungsplan beschrieben und ggf. in den 

Plänen gekennzeichnet werden. 

 

Bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) während der Nachtzeit ist selbst bei nur teilweise geöffnetem 

Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich. Diesbezüglich ist anzumerken, dass die [VDI 2719] 

erst ab einem A-bewerteten Außengeräuschpegel Lm > 50 dB(A) auf die Notwendigkeit zusätzlicher 

Belüftungsmöglichkeiten für Schlaf- und Kinderzimmer hinweist. 

 

3.2 Weitere Abwägungskriterien zum Schallschutz in der städtebaulichen Planung 

Die in [DIN 18005-1 Bbl. 1] angegebenen Orientierungswerte lassen bei ihrer Einhaltung erwarten, dass ein 

Baugebiet entsprechend seinem üblichen Charakter ohne Beeinträchtigungen genutzt werden kann. Die 

Orientierungswerte können, dies drückt bereits der Begriff „Orientierungswert“ aus, zur Bestimmung der 

zumutbaren Lärmbelastung in einem Plangebiet im Rahmen einer gerechten Abwägung lediglich als 

Orientierungshilfe herangezogen werden. Über die reine immissionsschutztechnische Betrachtung hinaus 

sind auch andere gewichtige Belange in die bauleitplanerische Abwägung einzubeziehen. 

 

3.3 Anforderungen der TA Lärm 

Zur Beurteilung von Anlagen, die als genehmigungsbedürftige und nicht genehmigungsbedürftige Anlagen 

den Anforderungen des zweiten Teils des [BImSchG] unterliegen, ist die [TA Lärm] heranzuziehen. Die 

[TA Lärm] beschreibt das Verfahren zur Ermittlung der Geräuschbelastungen und stellt die Grundlage für 

die Beurteilung der Immissionen dar. 
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Immissionsrichtwerte 

In der [TA Lärm] werden Immissionsrichtwerte genannt, bei deren Einhaltung im Regelfall ausgeschlossen 

werden kann, dass schädliche Umwelteinwirkungen im Einwirkungsbereich gewerblicher oder industrieller 

Anlagen vorliegen. Die Immissionsrichtwerte gelten akzeptorbezogen. Dies bedeutet, dass die ener-

getische Summe der Immissionsbeiträge aller relevant einwirkenden Anlagen, für die die [TA Lärm] gilt, den 

Immissionsrichtwert nicht überschreiten soll. In Abhängigkeit der Nutzung des Gebietes, in dem die schutz-

bedürftigen Nutzungen liegen, gelten die in Tabelle 2 zusammengefassten Immissionsrichtwerte. 

 

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte in Abhängigkeit der Gebietsnutzung für die Beurteilungszeiträume Tag und Nacht; 

Immissionsorte außerhalb von Gebäuden  

Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte (IRW) in dB(A) 

Beurteilungszeitraum Tag Beurteilungszeitraum Nacht 

Kurgebiete, Krankenhäuser und 

Pflegeanstalten 
45 35 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA), 

Kleinsiedlungsgebiete (WS) 
55 40 

Urbane Gebiete (MU) 63 45 

Mischgebiete (MI), Dorfgebiete (MD), 

Kerngebiete (MK) 
60 45 

Gewerbegebiete (GE) 65 50 

Industriegebiete (GI) 70 70 

 

 

Weiterhin dürfen gemäß [TA Lärm] einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die Immissionsrichtwerte am Tag 

(IRWTmax) um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht (IRWNmax) um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

 

Anmerkung: Die Art der bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den Festlegungen in den 

Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen für Gebiete und Einrichtungen sowie 

Gebiete und Einrichtungen, für die keine Festsetzungen bestehen, sind entsprechend der Schutz-

bedürftigkeit zu beurteilen. 

  



 

Gutachten-Nr.: I03 1533 18 Textteil - Langfassung 

Projekt: Schallimmissionsgutachten zum B-Plan. 37 in Weeze Seite 16 von 49 

In Tabelle 3 werden die für Immissionsrichtwerte relevanten Beurteilungszeiträume aufgeführt. 

 

Tabelle 3:  Beurteilungszeiträume nach TA Lärm 

Bezeichnung Beurteilungszeitraum Beurteilungszeit 

Tag 6:00 bis 22:00 Uhr 16 Stunden 

Nacht 22:00 bis 6:00 Uhr 

volle Nachtstunde mit dem 

höchsten Beurteilungspegel 

(z. B. 5:00 bis 6:00 Uhr) 

 

 

Immissionsort 

Die maßgeblichen Immissionsorte befinden sich gemäß [TA Lärm] bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb 

vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen 

Raumes [DIN 4109-1]. Bei unbebauten oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürftigen 

Räumen enthalten, befinden sie sich an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach dem 

Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen. Ist der 

schutzbedürftige Raum mit der zu beurteilenden Anlage baulich verbunden oder geht es um Körperschall-

übertragungen bzw. die Einwirkung tieffrequenter Geräusche, handelt es sich bei dem am stärksten 

betroffenen schutzbedürftigen Raum um den maßgeblichen Immissionsort. 

 

Seltene Ereignisse 

Können bei selten auftretenden betrieblichen Besonderheiten1 auch bei Einhaltung des Standes der 

Technik zur Lärmminderung die Immissionsrichtwerte nicht eingehalten werden, kann eine Überschreitung 

zugelassen werden. Die Höhe der zulässigen Überschreitung kann einzelfallbezogen festgelegt werden; 

folgende Immissionshöchstwerte dürfen dabei nicht überschritten werden: 

 

 Beurteilungszeitraum Tag 70 dB(A), 

 Beurteilungszeitraum Nacht 55 dB(A). 

 

Einzelne Geräuschspitzen dürfen diese Werte in Kur-, Wohn- und Mischgebieten tags um nicht mehr als 

20 dB, nachts um nicht mehr als 10 dB überschreiten. In Gewerbe- und Industriegebieten darf die 

Überschreitung durch einzelne Geräuschspitzen tags nicht mehr als 25 dB und nachts nicht mehr als 15 dB 

betragen. 

                                                           

1  Definierter Zeitraum gemäß Ziffer 7.2 TA Lärm: an nicht mehr als 10 Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und 

an nicht mehr als zwei aufeinander folgenden Wochenenden. 



 

Gutachten-Nr.: I03 1533 18 Textteil - Langfassung 

Projekt: Schallimmissionsgutachten zum B-Plan. 37 in Weeze Seite 17 von 49 

Gemengelagen 

Für das Aneinandergrenzen von gewerblich bzw. industriell genutzten Gebieten und Wohngebieten 

(Gemengelagen) wird gemäß Ziffer 6.7 [TA Lärm] die folgende Regelung getroffen: 

 

„Wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Geräuschauswirkungen vergleichbar genutzte und 

zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelage), können die für die zum Wohnen 

dienenden Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte auf einen geeigneten Zwischenwert der für die 

aneinandergrenzenden Gebietskategorien geltenden Werte erhöht werden, soweit dies nach der 

gegenseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme erforderlich ist. 

Die Immissionsrichtwerte für Kern-, Dorf- und Mischgebiete sollen dabei nicht überschritten werden. Es ist 

vorauszusetzen, dass der Stand der Lärmminderungstechnik eingehalten wird. Für die Höhe des 

Zwischenwertes nach Absatz 1 ist die konkrete Schutzwürdigkeit des betroffenen Gebietes maßgeblich. 

Wesentliche Kriterien sind die Prägung des Einwirkungsgebiets durch den Umfang der Wohnbebauung 

einerseits und durch Gewerbe- und Industriebetriebe andererseits, die Ortsüblichkeit eines Geräusches 

und die Frage, welche der unverträglichen Nutzungen zuerst verwirklicht wurde. 

 

Liegt ein Gebiet mit erhöhter Schutzwürdigkeit nur in einer Richtung zur Anlage, so ist dem durch die 

Anordnung der Anlage auf dem Betriebsgrundstück und die Nutzung von Abschirmungsmöglichkeiten 

Rechnung zu tragen.“ 

 

Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 

Kriterien für einen Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit sind in der [TA Lärm] unter Ziffer 6.5 

aufgeführt. Die betreffenden Zeiträume am Tag sind wie folgt definiert: 

 

 an Werktagen  6:00 – 7:00 Uhr 20:00 – 22:00 Uhr, 

 an Sonn- und Feiertagen  6:00 – 9:00 Uhr 13:00 – 15:00 Uhr 20:00 – 22:00 Uhr. 

 

Für die aufgeführten Zeiten ist gemäß [TA Lärm] in 

 

 Reinen und Allgemeinen Wohngebieten,  

 Kleinsiedlungsgebieten,  

 in Kurgebieten sowie für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 

 

bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag 

von 6 dB(A) zu berücksichtigen.  
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Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung 

Die o. a. Immissionsrichtwerte sind akzeptorbezogen. Das heißt, dass zur Beurteilung der Gesamtbelastung 

neben den von der zu beurteilenden Anlage verursachten Immissionen (Zusatzbelastung) auch eine evtl. 

vorliegende Vorbelastung durch Anlagen, für die die [TA Lärm] gilt, heranzuziehen ist.  
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Die Definition gemäß der [TA Lärm] lautet folgendermaßen: 

 

 Vorbelastung: Geräuschimmissionen von allen Anlagen, für die die [TA Lärm] gilt,  

  ohne die Betriebsgeräusche der zu beurteilenden Anlage, 

 Zusatzbelastung: Immissionsbeitrag durch die zu beurteilende Anlage, 

 Gesamtbelastung: Immissionen aller Anlagen, für die die [TA Lärm] gilt. 

 

Eine Vorbelastung in dem zu beurteilenden Gebiet muss gemäß Ziffer 3.2.1 [TA Lärm] nicht ermittelt werden, 

wenn die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte am 

maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.  

 

Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage soll auch dann nicht versagt werden, wenn die 

Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung überschritten werden und dauerhaft sichergestellt ist, dass 

diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. 

 

Verkehrsgeräusche 

Fahrgeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei Aus- und Einfahrt, die im Zusammenhang mit dem 

Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen und zusammen mit den 

übrigen zu berücksichtigenden Anlagengeräuschen bei der Ermittlung des Beurteilungspegels zu erfassen 

und zu beurteilen. 

 

Geräusche des An- und Abfahrverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis zu 

500 m von dem Betriebsgrundstück sollen durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich 

vermindert werden, soweit 

 

 sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht rechnerisch um 

mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

 keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

 die Immissionsgrenzwerte der [16. BImSchV] erstmals oder weitergehend überschritten werden. 

 

Die Immissionsgrenzwerte betragen nach der [16. BImSchV] in: 

 

 Wohngebieten tags 59 dB(A)  nachts 49 dB(A), 

 Mischgebieten tags 64 dB(A)  nachts 54 dB(A). 

 

In Gewerbe- und Industriegebieten sind die Geräusche des An- und Abfahrverkehrs auf öffentlichen 

Verkehrsflächen nicht zu betrachten.  
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4 Beschreibung des Vorhabens 

Die Jewagas GmbH betreibt auf der Betriebsstelle am Holtumsweg 39 in 47652 Weeze einen Betrieb zur 

Lagerung von Gasen für verschiedene Anwendungen. 

Der Betrieb arbeitet in zwei Schichten von 06:00 – 14:00 Uhr und von 14:00 - 22:00 Uhr. Dabei sind insgesamt 

5 Mitarbeiter beschäftigt. 

 

Im nördlichen Teil des bestehenden Gebäudes werden Flaschen und Bündel mit Kohlensäure befüllt und 

Trockeneis produziert. 

 

Östlich des bestehenden Gebäudes schließt eine Lagerfläche an, an deren südlichen Ende sich der 

Bodentank für Propangas befindet. Dort findet ebenfalls der Umschlag des Gases statt. 

 

Am östlichen Ende des Grundstücks soll eine nach Westen geöffnete Lagerhalle errichtet werden, in der 

Gase in Flaschen und Bündeln gelagert werden, bis diese von Kunden abgeholt werden. 

 

Um die Gasflaschen und Bündel zu transportieren, werden zwei gasbetriebene Stapler auf dem Betriebs-

gelände genutzt. 

 

Es wird von Seiten des Betreibers davon ausgegangen, dass der Betrieb von maximal 35 Kunden pro Tag 

aufgesucht wird. Davon reisen 20 Kunden mit dem Pkw an und die restlichen 15 mit Lkw. 

 

Westlich des Betriebsgeländes befinden sich insgesamt 25 Stellplätze für Kunden und Mitarbeiter. 

 

Nachfolgend werden die schalltechnisch relevanten Betriebsvorgänge tabellarisch dargestellt. 

 

Tabelle 4: Betriebsbeschreibung Tageszeitraum 

Betriebsvorgang Beschreibung Emissionsansatz 

Fahrbewegungen  

Pkw-Bewegung Nord Bewegungen vom Tor zum 

nördlichen Parkplatz 
Bewegungen: 24 

Pkw-Bewegung Süd Bewegungen vom Tor zum 

südlichen Parkplatz 

Bewegungen: 13 

Bewegungen/ h/ Stellplatz: 0,11 

Lkw-Bewegung Bewegung entlang der 

Umfahrung 
 

Parkplatzgeräusche 

Kunden u. Mitarbeiterparkplatz 

Nord 

Geräusche des nördlichen 

Parkplatzes 

Stellplätze: 12 

Bewegungen/ h/ Stellplatz: 0,11 
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Betriebsvorgang Beschreibung Emissionsansatz 

Kunden u. Mitarbeiterparkplatz 

Süd 

Geräusche des südlichen 

Parkplatzes 

Stellplätze: 13 

Bewegungen/ h/ Stellplatz: 0,11 

Ladegeräusche  

Abpumpen von Tankfahrzeugen Pumpengeräusche bei der 

Abfüllung von Gasen im Bereich 

des Innenhofes 

Anzahl: 5 Lkw 

Be- und Entladung durch Stapler  Staplergeräusche auf den 

Flächen der Außenlager 

Anzahl: 2 

Betriebszeit: 6 h pro Stapler 

Fassadenabstrahlungen  

Lagerhalle Neubau über die Fassaden abstrahlende 

Geräusche 

Südwest-Fassade offen 

 

 

Tabelle 5: Betriebsbeschreibung Nachtzeitraum 

Betriebsvorgang Beschreibung Emissionsansatz 

Fahrbewegungen  

Pkw-Bewegung Nord Bewegungen vom Tor zum 

nördlichen Parkplatz 

Stellplätze: 12 

Bewegungen/ h/ Stellplatz: 0,15 

Pkw-Bewegung Süd Bewegungen vom Tor zum 

südlichen Parkplatz 

Stellplätze: 13 

Bewegungen/ h/ Stellplatz: 0,15 

Parkplatzgeräusche 

Kunden u. Mitarbeiterparkplatz 

Nord 

Geräusche des nördlichen 

Parkplatzes 

Stellplätze: 12 

Bewegungen/ h/ Stellplatz: 0,11 

Kunden u. Mitarbeiterparkplatz 

Süd 

Geräusche des südlichen 

Parkplatzes 

Stellplätze: 13 

Bewegungen/ h/ Stellplatz: 0,11 

 

 

Tabelle 6:  Geräuschspitzen 

Betriebsvorgang Tageszeitraum  

6 - 22 Uhr 

Nachtzeitraum  

lauteste Nachtstunde 

Pkw - Türen Schlagen Ja Ja 

Lkw - Betriebsbremse Ja Nein 

Stapler - Gabeln schlagen Ja Nein 
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5 Beschreibung der Emissionsansätze 

5.1 Parkplatzgeräusche 

Auf Parkplätzen werden durch Fahrbewegungen, Ein- und Ausparkvorgänge sowie je nach Nutzung noch 

durch weitere Vorgänge Geräuschemissionen verursacht. Empfehlungen zur Berechnung von Schall-

emissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen 

werden in [PLS] genannt. 

 

Beschreibung des Berechnungsverfahrens 

Zur Ermittlung der von ebenerdigen Parkplätzen abgestrahlten Schallemissionen werden zwei Berechnungs-

verfahren beschrieben. Für den Fall, dass sich das Verkehrsaufkommen auf den Fahrgassen einigermaßen 

genau bzw. flächenproportional abschätzen lässt, können die Geräuschemissionen nach dem sog. 

getrennten Verfahren bestimmt werden. Hierbei werden die Schallanteile des Ein- und Ausparkverkehrs und 

die des Fahrverkehrs getrennt berechnet und zu einem Gesamt-Emissionspegel zusammengefasst. Lässt 

sich das Verkehrsaufkommen auf den Fahrgassen nicht ausreichend genau abschätzen, so werden die 

Geräuschemissionen mit dem vereinfachten, sogenannten zusammengefassten Verfahren berechnet. Die 

hiermit berechneten Schallleistungspegel liegen „auf der sicheren Seite“, da der pauschal angesetzte 

Schallanteil der durchfahrenden Kfz eher überschätzt wird. 

 

Im vorliegenden Fall lässt sich das Verkehrsaufkommen auf den Fahrgassen nicht ausreichend genau 

abschätzen, sodass das zusammengefasste Verfahren angewandt wird. Der Schallleistungspegel des 

Parkplatzes wird auf der Grundlage folgender Beziehung berechnet: 

 

LWATm = LW0 + KPA+ KI + KD + KStrO + 10 ∙ log (B ∙ N) in dB(A) 

 

mit 

 

KD = 2,5 ∙ log (f ∙ B - 9) in dB(A). 
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Hierbei ist: 

LW0= 63 dB(A) der Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung pro Stunde, 

KPA der Zuschlag für Parkplatzart,  

KI der Zuschlag für die Impulshaltigkeit, 

KD der Zuschlag zur Berücksichtigung der durchfahrenden Kfz 2, 

KStrO der Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen nach Abschnitt 8.2.1 der Studie3, 

N die Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Bezugsgröße und Stunde), 

B die Bezugsgröße ( Anzahl der Stellplätze), 

f die Anzahl der Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße. 

 

Die Anzahl f der Stellplätze je Bezugsgröße ist in der Parkplatzlärmstudie für die jeweilige Parkplatzart 

vorgegeben. Im vorliegenden Fall ist der Wert für f = 1 (Sonstige Parkplätze nach [PLS]) anzusetzen.  

 

Bei der Berechnung des Schallleistungspegels wurden weiterhin folgende Annahmen und Voraussetzungen 

berücksichtigt: 

 

 die Fahrbahnoberflächen in den Fahrgassen des Parkplatzes sind mit einer Pflasterung aus Betonsteinen 

mit Fase und Fugen > 3 mm hergestellt. 

 

Frequentierung des Parkplatzes 

Die im Rahmen der Prognose angesetzte Frequentierung des Parkplatzes durch Mitarbeiter und Kunden 

beruht auf einer konservativen Schätzung des Betreibers auf der Grundlage seiner Erfahrungswerte. Die 

Frequentierungsdaten sind in Abschnitt 4 angegeben. 

 

Schallemission des Parkplatzes 

Gemäß [PLS] berechnet sich unter Berücksichtigung der angegebenen Bewegungshäufigkeiten folgender 

Schallleistungspegel LWATm in dB(A): 

 

Tabelle 7: Schallemission des Parkplatzes 

Bez. Bezugsgröße B Wert für B 

in m² bzw. 

Anzahl 

N 

Tag 

N 

Nacht 

KPA KI KD KStrO LWATm 

Tag 

LWATm 

Nacht 

h-1 h-1 dB dB dB dB dB(A) dB(A) 

PNord Anzahl der Stellplätze 12 0,11 0,15 0 4 1,2 1 70,4 74,8 

PSüd Anzahl der Stellplätze 13 0,11 0,15 0 4 1,2 1 71,1 75,4 

                                                           

2  Der nach PLS ermittelte Schallanteil KD gilt auch für Parkplätze mit mehr als 150 Stellplätzen. Eine Aufteilung in 

kleinere Parkplatzflächen ist nicht zwangsläufig erforderlich. 
3  Der Korrekturwert KStrO für die unterschiedlichen Fahrbahnoberflächen entfällt bei Parkplätzen an Einkaufsmärkten 

mit asphaltierten oder mit Betonsteinen gepflasterten Oberflächen, da die Pegelerhöhung durch klappernde 

Einkaufswagen pegelbestimmend und im Zuschlag KPA für die Parkplatzart bereits enthalten ist. 
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Kurzzeitige Geräuschspitzen 

Spitzenpegel von Einzelereignissen werden durch das Schlagen von Türen, das Starten des Motors oder das 

Schließen von Heck- bzw. Kofferraumdeckeln verursacht. Hierfür ist mit Schallleistungspegeln von bis zu 

LWAmax = 99,5 dB(A) zu rechnen. 

 

Verkehrsaufkommen auf den Fahrgassen 

In der schalltechnischen Prognose wird entsprechend [PLS] für das Vorbeifahrgeräusch Pkw folgender 

Schallleistungspegel angesetzt: 

 

Tabelle 8:  Emissionsparameter Pkw-Fahrbewegung 

Geräuschquelle Schallleistungspegel Geräuschspitzen 

Pkw-Fahrbewegung LWA = 92 dB(A)4 --- 

 

 

Anmerkung: Bei der Emissionsberechnung sind ggf. noch Korrekturen für die von Asphaltbelägen 

abweichenden Fahrbahnoberflächen (hierbei wird KStrO* nach der [PLS] anstelle von DStrO nach Tabelle 4 

der [RLS-90] verwendet) und für Steigungen und Gefälle > 5 % (DStg nach Formel 9 der [RLS-90]) zu 

berücksichtigen. 

 

Im vorliegenden Fall werden Fahrgassen mit Betonsteinpflasterung (Fugen > 3 mm) ausgeführt. Hierfür ist 

eine Korrektur KStrO* gemäß [PLS] von 1,0 dB zu berücksichtigen. 

 

5.2 Geräusche von Lkw 

Lkw erzeugen eine Vielzahl an Geräuschemissionen. Deren Ermittlung und Berechnungsverfahren werden 

im Folgenden aufgeführt. 

  

                                                           

4  Basierend auf einem in PLS genannten mittleren Maximalpegel für die beschleunigte Abfahrt/Vorbeifahrt von 

67 dB(A) in 7,5 m Abstand. 
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5.2.1 Fahrvorgänge 

In der schalltechnischen Prognose wird entsprechend [HLUG Heft 3] für das Vorbeifahrgeräusch eines Lkws 

folgender längenbezogener Schallleistungspegel angesetzt: 

 

Tabelle 9:  Emissionsparameter Fahrvorgänge Lkw 

Geräuschquelle 
Längen- und zeitbezogener 

Schallleistungspegel 
Schallleistungspegel Geräuschspitzen 

Fahrvorgänge Lkw LWA’,1h = 63 dB(A) LWA = 105 dB(A)5 LWA,max = 108 dB(A)6 

 

 

Anmerkung: Bei der Emissionsberechnung sind ggf. noch Korrekturen für die von Asphaltbelägen 

abweichenden Fahrbahnoberflächen (hierbei wird KStrO* nach der [PLS] anstelle von DStrO nach Tabelle 4 

der [RLS-90] verwendet) und für Steigungen und Gefälle > 5 % (DStg nach Formel 9 der [RLS-90]) zu 

berücksichtigen. 

 

Im vorliegenden Fall werden Fahrgassen mit Betonsteinpflasterung (Fugen > 3 mm) ausgeführt. Hierfür ist 

eine Korrektur KStrO* gemäß [PLS] von 1,0  zu berücksichtigen. 

 

Kurzzeitige Geräuschspitzen 

Beim Ablassen der Bremsluft, Schlagen von Aufbauten, beschleunigter Abfahrt etc. können kurzzeitig 

wesentlich höhere Geräusche auftreten. Für diese Einzelereignisse wird gemäß [PLS] ein mittlerer Maximal-

Schallleistungspegel von LWA,max =97,5 bis 105,5 dB(A) angegeben.  

 

Tritt allerdings der ungünstigste Fall ein, wird der mittlere Maximal-Schallleistungspegel für Geräusche von 

Betriebsbremsen von LWA,max =108 dB(A) gemäß [HLUG Heft 3] angesetzt. 

 

5.2.2 Weitere Lkw-Geräusche 

Neben den Lkw-Vorbeifahrgeräuschen gibt es noch weitere Geräuschemissionen [HLfU Heft 192], [PLS]; 

deren unterschiedliche Emissionsdaten werden im Folgenden dargestellt.  

  

                                                           

5  Der Emissionsansatz gilt für eine Motorleistung von ≥ 105 kW, wird jedoch aufgrund der geringen Differenz von 1 dB 

auch für geringere Motorleistungen herangezogen. Der längen- und stundenbezogene Emissionsansatz impliziert 

einen Schallleistungspegel von LWA = 105 dB(A) unter Berücksichtigung einer Geschwindigkeit von 15 km/h. 
6  siehe Absatz „Kurzzeitige Geräuschspitzen“ 
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Leerlauf- und Rangiergeräusche 

Der Leerlaufbetrieb von Lkw, der z. B. auf Fahrzeugwaagen stattfinden kann, und Rangiervorgänge sind 

nach der o. a. Untersuchung ggf. zusätzlich zu den Zufahrtsstrecken zu berücksichtigen. Dabei wird ein 

Schallleistungspegel LWA für die Leerlaufgeräusche in Höhe von 94 dB(A) genannt. Beim Rangieren von Lkw 

ergeben sich unabhängig von der Motorleistung mittlere Schallleistungspegel, die ca. 5 dB über dem Wert 

des Leerlaufgeräusches liegen. 

 

Tabelle 10:  Emissionsparameter Leerlauf und Rangieren Lkw 

Geräuschquelle Schallleistungspegel Geräuschspitzen 

Leerlaufgeräusch Lkw 

Rangieren eines Lkws 

LWA =  94 dB(A) 

LWA,1h =  84 dB(A)7 
LWAmax = 108 dB(A) 

 

 

Abstellen und Starten von Lkw 

Zu den Geräuschereignissen beim Abstellen von Lkw zählen das Öffnen und Schließen der Ladebordwand, 

das Schlagen von Türen, Druckluftimpulse der Betriebsbremsen und erhöhter Leerlauf z. B. vor der Lade-

rampe. Beim Starten von Lkw werden Türen geschlagen, der Motor angelassen und es werden Geräusche 

durch Druckluftimpulse, Leerlauf des Motors und durch die Anfahrt erzeugt. Für das Abstellen und Starten 

von Lkw werden folgende Schallleistungspegel angesetzt: 

 

Tabelle 11:  Emissionsparameter Abstellen und Starten Lkw 

Geräuschquelle Schallleistungspegel Geräuschspitzen 

Abstellen 

Starten 

Abstellen und Starten 

LWA,1h = 85 dB(A) 

LWA,1h = 82 dB(A) 

LWA,1h = 87 dB(A) 

LWAmax = 108 dB(A) 

 

  

                                                           

7  Der Schallleistungspegel LWA,1h für einen Rangiervorgang je Stunde ergibt sich bei einer mittleren Rangierdauer von 

zwei Minuten pro Vorgang. 
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Lkw-Parkvorgang 

Für einen Parkvorgang eines Lkws (das Ein-/Ausparken entspricht zwei Bewegungen) berechnen sich 

folgende Schallleistungspegel, bezogen auf den 16-stündigen Tageszeitraum und auf die ungünstigste 

Nachtstunde8: 

 

Tabelle 12:  Emissionsparameter Parkvorgang Lkw 

Geräuschquelle Schallleistungspegel Geräuschspitzen 

1 Lkw-Parkvorgang 

 Tageszeitraum 

 ungünst. Nachtstunde 

 

LWA,16h = 71 dB(A) 

LWA,  1h = 83 dB(A) 

 

LWAmax = 108 dB(A) 

 

 

5.3 Anlieferung mit Tankfahrzeugen und Silofahrzeugen 

Die Geräusche bei der Anlieferung von gasförmigen Stoffen mittels Tankfahrzeugen mit bordeigener 

Pumpe werden insbesondere durch die Betriebsgeräusche der Pumpe (ca. 30 Minuten Betriebszeit je 

Vorgang) wie auch durch die weiteren Vorgänge wie Rangierfahrten, Starten und Halten des Fahrzeugs 

und Anschließen der Schlauchverbindungen bestimmt.  

 

Für die hierbei entstehenden Geräusche wird gemäß [LUA Merkbl. 25] folgender Schallleistungspegel 

angesetzt:  

 

Tabelle 13: Emissionsparameter Befüllen und Entleeren von Tankfahrzeugen 

Geräuschquelle Schallleistungspegel Geräuschspitzen 

Befüllen und Entleeren von 

Tankfahrzeugen 
LWA = 107 dB(A) LWAmax = 116 dB(A) 

 

 

5.4 Geräusche bei der Be- und Entladung von Lkw mittels Stapler 

Die Be- und Entladung der Lkw mittels Gabelstapler werden auf den ausgeschriebenen Lagerflächen sowie 

im Bereich der geplanten Lagerhalle durchgeführt. Der Stapler fährt dabei seitlich an den Lkw heran und 

ent- oder belädt die Paletten bzw. Behälter und befördert diese  in die Lagerhalle oder auf die Fläche des 

Außenlagers. Die Geräusche bei der Be- bzw. Entladung werden durch die Fahr- und Hubbewegungen des 

verwendeten Gabelstaplers sowie durch das Festsetzen von Paletten oder Stückgütern auf der Ladefläche 

des Lkw bestimmt.  

                                                           

8  Berechnungsansatz: Korrektur für die Parkplatzart KPA = 14 dB, Korrektur für die Impulshaltigkeit der Geräusche 

KI = 3 dB, Korrektur für die Fahrbahnoberfläche KStrO = 0 dB nach dem getrennten Verfahren gemäß PLS 
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Die Geräuschemissionen der Verladevorgänge werden auf der Grundlage eigener Schallemissions-

messungen angesetzt. Je nach Antriebsart des Gabelstaplers ist mit folgenden Schallleistungspegeln LWA, 

bezogen auf die Einwirkzeit der Geräusche, zu rechnen: 

 

Tabelle 14:  Emissionsparameter Gabelstapler 

Geräuschquelle Schallleistungspegel Geräuschspitzen 

Gasstapler LWA =  98 dB(A) LWAmax = 110 dB(A) 

 

 

Die beim Festsetzen von Paletten oder Stückgütern auf Ladeflächen von Lkw entstehenden Geräusche 

sind hinsichtlich ihrer Schallemission gemäß [HLfU Heft 192] mit folgendem Schallleistungspegel anzusetzen: 

 

Tabelle 15:  Emissionsparameter Festsetzen von Paletten bzw. Stückgütern 

Geräuschquelle Schallleistungspegel Geräuschspitzen 

Festsetzen von Paletten auf 

Ladeflächen 
LWA,1h =  80 dB(A) LWAmax = 102 dB(A) 

 

 

Für die Schallimmissionsprognose werden folgende Anzahlen von zu entladenden Paletten je Lkw 

berücksichtigt: 

 

Tabelle 16:  Anzahl der Lkw bzw. zu entladenden Paletten 

Vorgang Anzahl der Lkw 

6:00-22:00 Uhr 

Anzahl der Paletten 

je Lkw 

Anlieferung 10 26 

 

 

5.5 Schallübertragung von Räumen ins Freie 

Ein Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Schallleistungspegel, die von Außenflächen eines Gebäudes 

ins Freie abgestrahlt werden, wird in der [DIN EN ISO 12354-4] beschrieben. Die Schallabstrahlung hängt 

dabei insbesondere vom Rauminnenpegel Lp,in und dem Schalldämm-Maß R′ der Außenfläche in 

Verbindung mit der Größe der abstrahlenden Flächen ab. 
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Der Schallleistungspegel LW einer Ersatzschallquelle für einzelne oder zusammengefasste Bauteile einer 

Gebäudehülle wie Wände, Dach, Fenster, Türen oder Öffnungsflächen berechnet sich nach dieser Norm 

wie folgt: 

 

LW = Lp,in + Cd - R' + 10 ∙ log (
S

S0
)  in dB(A). 

Hierbei ist: 

LW der Schallleistungspegel der Ersatzschallquelle in dB, 

Lp,in der Schalldruckpegel in 1 m bis 2 m vor der Innenseite des Außenbauteils oder der Bauteilgruppe in dB, 

R' das Bau-Schalldämm-Maß des jeweiligen Bauteils oder der Bauteilgruppe in dB, 

Cd der Diffusitätsterm für das Innenschallfeld am Bauteil oder an der Bauteilgruppe in dB, 

S die Fläche des Bauteils oder der Bauteilgruppe in m², 

S0 die Bezugsfläche (1 m²). 

 

Das Bau-Schalldämm-Maß R' für eine Bauteilgruppe ergibt sich aus den Kennwerten der einzelnen Bauteile 

nach folgender Beziehung: 

 

R
' = -10 ∙ log [∑

Si

S
 ∙ 10

-Ri 10⁄
 + ∑

A0

S
 ∙ 10

-Dn,e,i 10⁄m+n
i=m+1

m
i=1 ]  dB(A). 

Hierbei ist: 

Ri das Schalldämm-Maß des Bauteils i in dB, 

Si die Fläche des Bauteils i in m², 

Dn,e,i die Norm-Schallpegeldifferenz des (kleinen) Bauteils i in dB, 

A0 die Bezugsabsorptionsfläche in m² (A0 = 10 m²), 

m die Anzahl großer Bauteile in der Bauteilgruppe, 

n die Anzahl kleiner Bauteile in der Bauteilgruppe. 

 

Der Wert des Diffusitätsterms Cd ist abhängig von der Diffusität des Schallfeldes im Gebäudeinneren und 

von der raumseitigen Absorption des betrachteten Bauteils oder der Bauteilgruppe in der Gebäudehülle. 

Der Diffusitätsterm nimmt im vorliegenden Fall den Wert -5 dB an. 

 

Die in der Prognose berücksichtigten Schalldruckpegel vor den Außenbauteilen des Gebäudes werden auf 

der Grundlage von Erfahrungswerten bei vergleichbaren Anlagen wie folgt angesetzt: 

 

Tabelle 17: Rauminnenpegel für die relevanten Produktions- und Technikräume 

Raumbezeichnung 
LpA,in 

in dB(A) 

Gebäudebezeichnung 

Lager Neubau 65,9 
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Die Bau-Schalldämm-Maße der Umfassungsbauteile werden entsprechend den vorhandenen und 

geplanten Bauausführungen frequenzabhängig eingesetzt. In der Prognose werden für die Fassaden und 

das Dach folgende Materialien bzw. Bau-Schalldämm-Maße berücksichtigt: 

 

Tabelle 18: Schalldämm-Maße der Außenbauteile der relevanten Produktions- und Technikräume 

Bauteil  Bau-Schalldämm-Maße Ri in dB Rw,i 

in 

dB 
63 

Hz 

125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1 

kHz 

2 

kHz 

4 

kHz 

8 

kHz 

Wandkonstruktionen 

Stahlsandwichelemente, PU-Dämmung 7 14 20 23 16 41 46 47 25 

Dachkonstruktionen 

Stahltrapezblech, 0.75mm 8 10 18 19 23 22 23 24 22 

 

 

Bei Einsatz anderer Materialien ist die Einhaltung des jeweils angesetzten Bau-Schalldämm-Maßes 

darzulegen. 
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6 Emissionskontingentierung 

6.1 Untersuchte Immissionsorte 

Nach Rücksprache mit der zuständigen Genehmigungsbehörde werden im Rahmen der schalltechnischen 

Untersuchung die in Abbildung 2 dargestellten Immissionsorte betrachtet. 

 

 

Abbildung 2: Lage der im Rahmen der Schallimmissionsprognose betrachteten Immissionsorte 

  

© Land NRW (2019) dl-de/by-2-0 
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Nach Angaben der Gemeinde Weeze ist für die maßgeblichen Immissionsorte eine Schutzbedürftigkeit wie 

folgt zugrunde zu legen. Der IP01 befindet sich im Außenbereich, weshalb eine Schutzbedürftigkeit 

entsprechend eines Mischgebietes (MI) zur Begutachtung herangezogen wird. Der IP02 befindet sich nicht 

im Geltungsbereich eines Bebauungsplangebietes. Die Schutzbedürftigkeit wird auf der Grundlage der 

Eigenart der näheren Umgebung entsprechend eines Gewerbegebietes (GE) betrachtet. Der IP03 befindet 

sich im Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes Nr. 6 „Weeze Süd“ der Gemeinde Weeze, der eine 

Gebietsnutzung als Allgemeines Wohngebiet (WA) festsetzt. 

 

Hierfür gelten die in Tabelle 19 angegebenen Immissionsrichtwerte gemäß [TA Lärm] für die Tages- und 

Nachtzeit: 

 

Tabelle 19: Untersuchte Immissionsorte mit Angabe der jeweiligen Gebietsnutzung und der Immissionsrichtwerte 

nach TA Lärm für die Tages- und Nachtzeit 

Immissionsort 

IP-Nr./Bezeichnung, Fassade, Geschoss 

Gebiets-

nutzung 

Immissionsrichtwerte (IRW) in dB(A) 

Tag Nacht 

IP01/ Laar. 4, NW-Fassade, 1. OG 

IP02/ Holtumsweg. 29, SO-Fassade, , EG 

IP03/ Südstraße. 16, SO-Fassade, 1. OG 

MI 

GE 

WA 

60 

65 

55 

45 

50 

40 

 

 

6.2 Vorgehensweise zur Durchführung der Kontingentierung 

Hinsichtlich der gegebenen Situation ist davon auszugehen, dass der Untersuchungsbereich bereits durch 

gewerbliche und industrielle Nutzungen vorbelastet ist. Gemäß [TA Lärm] sind die Immissionsrichtwerte auf 

die Summe der Immissionsbeiträge von allen gewerblichen Anlagen zusammen anzuwenden, die auf 

einen Immissionsort einwirken. 

 

Um diese Bestandsituation (Vorbelastung) weder explizit zu quantifizieren noch diese in ihrer Nutzung 

einzuschränken, wird daher im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung die durch das neue 

Plangebiet verursachte gewerbliche Zusatzbelastung so dimensioniert, dass sie gemäß der für gewerbliche 

Anlagen heranzuziehende Beurteilungsgrundlage [TA Lärm] für die im Umfeld befindlichen Immissionsorte 

als schalltechnisch nicht maßgeblich einzustufen ist. Das ist dann der Fall, wenn der zulässige 

Immissionsrichtwert um mindestens 10 dB unterschritten wird. 

 

Dieses wird durch die Festsetzungen von sogenannten Emissionskontingenten LEK in dB(A) im 

Bebauungsplan gewährleistet. Das Emissionskontingent ist der auf eine ganze Zahl gerundete Wert des 

flächenbezogenen Schallleistungspegels, der der Berechnung der Immissionskontingente zugrunde gelegt 

wird. Die Emissionskontingente werden nach Teilflächen differenziert festgesetzt. 
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Da im Rahmen der Bauleitplanung die konkrete Lage der Emissionsquellen zu den maßgeblichen 

Immissionsorten sowie die Schallabstrahlungscharakteristik noch nicht bekannt sind, wird zur Festsetzung der 

Emissionskontingente gemäß [DIN 45691] die freie Schallausbreitung in den Vollraum betrachtet. Hierbei 

wird ausschließlich die Dämpfung des Schalls aufgrund der geometrischen Ausbreitung berücksichtigt9. 

 

Im Rahmen der später zu erteilenden Betriebsgenehmigungen wird unter Berücksichtigung der vom 

jeweiligen Betrieb in Anspruch genommenen Teilfläche eine Schallausbreitungsberechnung wiederum im 

Vollraum auf der Grundlage der festgesetzten Emissionskontingente LEK in dB(A) gemäß [DIN 45691] 

durchgeführt. Bei gänzlicher Ausnutzung der jeweils im Bebauungsplan festgesetzten Teilflächen kann das 

zulässige Immissionskontingent LIK in dB(A) der Teilflächen an den maßgeblichen Immissionsorten dem 

Kapitel 6.4 direkt entnommen werden. Sollten nur Teilbereiche der Teilflächen oder aber mehrere 

Teilflächen von einem Betrieb in Anspruch genommen werden, ist das zulässige Immissionskontingent LIK in 

dB(A) für die jeweils betrachtete gewerbliche Nutzung gemäß [DIN 45691] zu berechnen. 

 

Durch ein schalltechnisches Gutachten nach TA Lärm ist anschließend nachzuweisen, dass das ermittelte 

Immissionskontingent LIK in dB(A) an den vorgegebenen Immissionsorten von den Beurteilungspegeln der 

Betriebsgeräusche eingehalten wird. In diesem schalltechnischen Nachweis sind Zuschläge für Ton- und 

Informationshaltigkeit, Impulshaltigkeit und für Zeiten erhöhter Empfindlichkeit „Ruhezeitenzuschläge“ 

gemäß TA Lärm zu berücksichtigen. Im konkreten Planungsfall werden außerdem die betriebs- oder 

quellentypischen Besonderheiten wie die Abschirmung durch Gebäude und topographische Gegeben-

heiten sowie die Richtwirkungscharakteristiken auf dem Ausbreitungsweg und die Auswirkungen von ggf. 

auftretenden Reflexionen entlang der Vorgaben zur Ausbreitungsberechnung gemäß [DIN ISO 9613-2] 

berücksichtigt. 

 

6.3 Ermittlung der Emissionskontingente 

Für die Ermittlung der Emissionskontingente wird die Hauptentwicklungsfläche des Bebauungsplans Nr. 37 

„Holtumsweg Süd“ [B-Plan 37] in die Teilflächen TF1 bis TF3 gegliedert. Die Gliederung der Teilflächen wird so 

durchgeführt, dass sowohl der derzeitig vorliegenden Planung aber auch, wie es eine Angebotsplanung 

vorsieht, einer anderweitigen Nutzung innerhalb des Plangebietes entsprochen wird. 

 

Die Emissionskontingente LEK in dB(A) werden unter Berücksichtigung Teilflächengröße und des 

Schallleistungspegels LWA in dB(A) wie folgt errechnet: 

 

LEK,i = LWA,i - 10 ∙  log (
Fi

F0
) in dB(A). 

                                                           

9  Sämtliche abschirmend oder reflektierend wirkenden Objekte (Gebäude, Wände, Wälle, usw.) werden nicht in die 

Berechnungen eingestellt.  
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Hierbei ist: 

F0 die Bezugsfläche, 1 m², 

Fi die Flächengröße der Teilflächen in m², 

i die Anzahl der Teilflächen. 

 

Die Ermittlung erfolgt mittels iterativer Berechnungen für die Tages- und die Nachtzeit. Die Höhe der 

Teilflächen wird entsprechend der Immissionsorthöhe auf 5 m gesetzt. 

 

Für die Teilflächen des Bebauungsplangebietes ergeben sich an den untersuchten Immissionsorten die 

folgenden Emissionskontingente LEK in dB(A): 

 

Tabelle 20: Zulässige Emissionskontingente der jeweiligen Teilflächen 

Flächen Nr. Teilgebietsfläche 

 in m² 

Bezeichnung  

Bebauungsplan 

Emissionskontingente 

 

 

LEK in dB(A) 

Gesamtschallleistungs 

pegel der Teilflächen 

 

LWA in dB(A) 

Tag Nacht Tag Nacht 

Teilfläche 1 7590 GI  61 46 100 85 

Teilfläche 2 4419 GI  60 45 95 81 

Teilfläche 3 3646 GI  59 44 96 80 

 

 

Die Zuordnung der Teilflächen innerhalb des Plangebietes ist der Abbildung 3 zu entnehmen: 
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Abbildung 3: Lage der Teilflächen und zulässigen Emissionskontingente LEK 

 

 

6.4 Ermittlung der Immissionskontingente 

Im Rahmen der Geräuschkontingentierung wird gemäß Ziffer 4.5 der [DIN 45691] bei der Berechnung des 

LAT(DW) zur Ermittlung der aus den festgelegten Emissionskontingenten LEK in dB(A) resultierenden 

Immissionskontingenten LIK in dB(A) ausschließlich die Dämpfung des Schalls aufgrund der geometrischen 

Ausbreitung Adiv in dB berücksichtigt. Hierzu wird das qualitätsgesicherte Programmsystem MAPANDGIS der 

Kramer Software GmbH, St. Augustin, in seiner aktuellen Softwareversion (1.1.4.0) verwendet. 

 

Nach dem o. g. Berechnungsverfahren wird zunächst der äquivalente Dauerschalldruckpegel LAT(DW) in 

dB(A) unter schallausbreitungsgünstigen Witterungsbedingungen10 berechnet: 

 

LA T(DW) = LW + DC - Adiv   in dB(A). 

  

                                                           

10  Diese Bedingungen gelten für die Mitwindausbreitung oder gleichwertig für Schallausbreitung bei gut entwickelter, 

leichter Bodeninversion, wie sie üblicherweise nachts auftritt. 
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Hierbei ist: 

LAT(DW) der A-bewertete Mitwindpegel am Immissionsort, 

LW der Schallleistungspegel der Geräuschquelle, 

DC die Richtwirkungskorrektur, 

Adiv die Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung. 

 

Die Dämpfung des Schalls aufgrund der geometrischen Ausbreitung wird wie folgt berechnet: 

 

Adiv = 20 ∙ log (
d

d0
)  + 11 = 10 ∙ log (

S0

4∙π∙d
2) in dB. 

Hierbei ist: 

d der horizontale Abstand des Immissionsortes vom Schwerpunkt der Teilfläche in m, 

d0 der Bezugsabstand, 1 m, 

S0 die Bezugsfläche, 1 m². 

 

Unter Berücksichtigung der in Kapitel 6.3 dargestellten Emissionskontingente LEK in dB(A) errechnen sich an 

den nächstgelegenen Immisisonsorten folgende Immissionskontingente für die Tages- und Nachtzeit: 

 

Tabelle 21: Immissionskontingente für den Tageszeitraum 

Immissionsort 

IP-Nr./Bezeichnung 

Gebiets- 

nutzung 

IRW  

Tag 

 

in dB(A) 

Immissionskontingente 

LIK,T  

 

in dB(A)   

IP01/ Laar. 4 

IP02/ Holtumsweg. 29 

IP03/ Südstraße. 16 

MI 

GE 

WA 

60 

65 

55 

50 

55 

45 

 

 

Tabelle 22: Immissionskontingente für den Nachtzeitraum 

Immissionsort 

IP-Nr./Bezeichnung 

Gebiets- 

nutzung 

IRW  

Nacht 

 

in dB(A) 

Immissionskontingente 

LIK,N  

 

in dB(A)   

IP01/ Laar. 4 

IP02/ Holtumsweg. 29 

IP03/ Südstraße. 16 

MI 

GE 

WA 

45 

50 

40 

35 

40 

30 

 

 

Die Immissionsanteile der einzelnen Teilflächen an den untersuchten Immissionsorten sind im Anhang 

tabellarisch dokumentiert.  
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Das Immissionskontingent LIK in dB(A) eines Immissionsortes setzt sich aus den im Folgenden dargestellten 

Immissionsanteilen der Teilflächen 1 bis 3 für den Tages- und Nachtzeitraum wie folgt zusammen: 

 

Tabelle 23: Immissionskontingente aus den Teilflächen 1 bis 3, Immissionsorte IP1 bis IP6, Tageszeit 

Teilfläche LEK in dB(A) LIK in dB(A) 

IP1 IP2 IP3 

TF 1 50 40 54 39 

TF 2 55 35 45 38 

TF 3 45 32 40 38 

Summe 41 55 43 

Planwert -10dB 50 55 45 

Über-/Unterschreitung 9 0 2 

 

 

Tabelle 24: Immissionskontingente aus den Teilflächen 1 bis 3, Immissionsorte IP1 bis IP6, Nachtzeit 

Teilfläche LEK in dB(A) LIK in dB(A) 

IP1 IP2 IP3 

TF 1 35 25 39 24 

TF 2 40 20 30 23 

TF 3 30 17 25 23 

Summe 26 40 28 

Planwert -10dB 35 40 30 

Über-/Unterschreitung 9 0 2 

 

 

Einschätzung der Geräuschsituation/Zusatzkontingente 

Die Geräuschsituation an den untersuchten Immissionsorten wird im Wesentlichen bestimmt durch die 

nördlich der Gewerbegebietsflächen gelegene Gewerbenutzung des Immissionsortes IP02. Die Immissions-

richtwerte für Gewerbegebiete (GE) werden an diesen Immissionsorten durch die bei den Berechnungen 

berücksichtigten Emissionskontingente ausgeschöpft bzw. nur knapp unterschritten. An den Immissionsorten 

IP01 und IP03 betragen die Unterschreitungen der Immissionsrichtwerte sowohl im Tageszeitraum als auch in 

der Nachtzeit ca. 2 bis 9 dB. 
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Um für die Flächen des geplanten Bebauungsplans Nr. 37 „Holtumsweg Süd“ [B-Plan 37] die vorhandenen 

Potentiale im Rahmen der Angebotsplanung auszuschöpfen, werden in Richtung der untersuchten 

Immissionsorte entsprechende Zusatzkontingente gemäß [DIN 45691] A.2 vergeben. Hierfür werden die in 

der nachfolgenden Tabelle dokumentierten Richtungssektoren definiert und den jeweiligen Zusatz-

kontingenten zugeordnet. 

 

Tabelle 25: Zusatzkontingente gemäß DIN 45691 A.2 

Richtungssektor Abgrenzung Zusatzkontingente LEK,zus in dB 

 in Grad Tag Nacht 

A 230 bis 62 0 0 

B 62 bis 140 10 10 

C 140 bis 230 7 7 
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Die Lage der Richtungssektoren ist in der folgenden Abbildung dargestellt: 

 

Abbildung 4: Lage der Richtungssektoren 

 

 

6.5 Vorschlag für Festsetzungen im Bebauungsplan 

In dem Plangebiet sind nur Anlagen und Betriebe zulässig, deren Geräusche die in der folgenden Tabelle 

angegebenen Emissionskontingente LEK nach [DIN 45691] weder tags (6:00 bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 

bis 6:00 Uhr) überschreiten.  

 

Emissionskontingente tags und nachts: 

 

Flächen Nr. Teilgebietsfläche 

 in m² 

Bezeichnung  

Bebauungsplan 

Emissionskontingente LEK in dB(A) 

Tag Nacht 

Teilfläche 1 7590 GI 61 46 

Teilfläche 2 4419 GI 60 45 

Teilfläche 3 3646 GI 59 44 
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Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach [DIN 45691] Abschnitt 5. 

 

Für die im Plan dargestellten Richtungssektoren erhöhen sich die Emissionskontingente LEK in dB(A) um 

folgende Zusatzkontingente LEK,zus in dB:  

 

Richtungssektor Abgrenzung Zusatzkontingente LEK,zus in dB 

 in Grad Tag Nacht 

A 230 bis 62  0 0 

B 62 bis 140 10 10 

C 140 bis 230 7 7 

 

 

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der 

Beurteilungspegel Lr in dB(A) den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 

15 dB unterschreitet. 
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7 Ermittlung der Immissionen und Diskussion der Untersuchungsergebnisse 

7.1 Beschreibung des Berechnungsverfahrens 

Die Berechnung der Geräuschimmissionen in der Umgebung des betrachteten Vorhabens erfolgt gemäß 

[DIN ISO 9613-2]. Hierzu wird die qualitätsgesicherte Software MAPANDGIS  der Kramer Software GmbH, St. 

Augustin, in ihrer aktuellen Softwareversion (1.1.4.0) verwendet. 

 

Die Schallausbreitungsberechnung wird mit A-bewerteten Oktav-Schallpegeln im Frequenzbereich von 

63 Hz bis 8.000 Hz durchgeführt. Abhängig von der Datenlage werden teilweise A-bewertete Schallpegel 

mit einer Schwerpunktfrequenz von 500 Hz verwendet. Die Abschirmung sowie die Reflexion durch 

Gebäude sowie die Abschirmung durch natürliche und künstliche Geländeverformungen werden – soweit 

vorhanden bzw. schalltechnisch relevant – berücksichtigt. Im Falle einer für die Berechnungen relevanten 

Topografie des Untersuchungsgebietes wird diese in das Berechnungsmodell eingestellt. 

 

Nach dem Berechnungsverfahren der [DIN ISO 9613-2] wird zunächst der äquivalente Dauerschalldruck-

pegel LAT(DW) in dB(A) unter schallausbreitungsgünstigen Witterungsbedingungen11 berechnet: 

 

LAT(DW)  =LW + DC - A   in dB(A). 

Hierbei ist: 

LAT(DW) der A-bewertete Mitwindpegel am Immissionsort, 

LW der Schallleistungspegel der Geräuschquelle, 

DC die Richtwirkungskorrektur, 

A = Adiv + Aatm + Agr + Abar, 

Adiv die Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung, 

Aatm die Dämpfung aufgrund von Luftabsorption, 

Agr die Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes, 

Abar die Dämpfung aufgrund von Abschirmung. 

 

Die Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes wird im gegenständlich angewendeten alternativen 

Berechnungsverfahren der [DIN ISO 9613-2] oktavunabhängig12 berechnet.  

 

Aufbauend auf dem LAT(DW) wird der A-bewertete Langzeit-Mittelungspegel LAT(LT) berechnet, bei dem 

eine breite Palette von Witterungsbedingungen berücksichtigt wird. Diese Witterungsbedingungen werden 

gemäß [DIN ISO 9613-2] durch die meteorologische Korrektur Cmet berücksichtigt: 

 

                                                           

11  Diese Bedingungen gelten für die Mitwindausbreitung oder gleichwertig für Schallausbreitung bei gut entwickelter, 

leichter Bodeninversion, wie sie üblicherweise nachts auftritt. 
12  Formeln (10,11) der DIN ISO 9613-2 
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LAT(LT) = LAT(DW)-  Cmet   in dB(A). 

 

Die meteorologische Korrektur wird dabei wie folgt ermittelt: 

 

Cmet = C0 {1 −  10 ∙  
(𝒉𝑠 + 𝒉𝑟)

𝒅𝑝
} wenn dp > 10 ∙ (hs+ hr), 

Cmet = 0 wenn dp ≤ 10 ∙ (hs+ hr). 

Hierbei ist: 

hs die Höhe der Quelle in Meter, 

hr die Höhe des Aufpunktes in Meter, 

dp der Abstand zwischen Quelle und Aufpunkt, projiziert auf die horizontale Bodenebene in Meter, 

C0 ein von den örtlichen Wetterstatistiken für Windgeschwindigkeit und –richtung sowie vom Temperatur-

gradienten abhängiger Faktor in dB. 

 

Der Faktor C0 wird basierend auf den Vorgaben der [DIN ISO 9613-2] berücksichtigt bzw. berechnet.  

 

Die einzelnen Geräuschquellen mit deren Emissionspegeln und die Parameter der Schallausbreitungs-

berechnung können dem Anhang entnommen werden. 

 

7.2 Untersuchungsergebnisse und Beurteilung der Geräuschimmissionen 

7.2.1 Beurteilungspegel 

Die prognostizierten Geräuscheinwirkungen für die geplante Anlage sind auf der Grundlage der in den 

vorherigen Abschnitten beschriebenen Betriebsbedingungen und Emissionsansätze mit folgenden Beur-

teilungspegeln Lr für die Beurteilungszeiträume Tag und Nacht als energetische Summe der Schalldruck-

pegel LAT(LT) aller Einzelquellen anzugeben: 

 

Tabelle 26: Untersuchte Immissionsorte mit Angabe der jeweiligen Immissionskontingente gemäß Bebauungsplan 

Nr. 37 „Holtumsweg Süd“ der Gemeinde Weeze sowie den Beurteilungspegeln für die Tages- und 

Nachtzeit 

Immissionsort 

IP-Nr./Bezeichnung, Fassade, Geschoss 

LIK,T 

in dB(A) 

Lr,T 

in dB(A) 

LIK,N 

in dB(A) 

Lr,N 

in dB(A) 

IP01/ MI/ Laar. 4, NW-Fassade, 1. OG 

IP02/ GE/ Holtumsweg. 29, SO-Fassade, , EG 

IP03/ WA/ Südstraße. 16, SO-Fassade, 1. OG 

50 

55 

45 

27 

52 

38 

35 

45 

30 

< 20 

33 

<20 
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Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die anhand der im Bebauungsplan Nr. 37 „Holtumsweg Süd“ der 

Gemeinde Weeze [B-Plan 37] planungsrechtlich festgesetzten Emissionskontingente ermittelten 

Immissionskontingente LIK zur Tageszeit eingehalten bzw. unterschritten werden.  

In der ungünstigsten vollen Nachtstunde werden die ermittelten Immissionskontingente LIK ebenfalls 

eingehalten bzw. unterschritten.  

 

7.2.2 Betrachtung der Vorbelastung 

Aufgrund der Einhaltung der im Bebauungsplan Nr. 37 festgesetzten Emissionskontingente LEK ist eine 

Diskussion der Geräuschvorbelastung durch weitere Anlagen, für die die [TA Lärm] gilt, nicht erforderlich.  

 

7.2.3 Kurzzeitige Schalldruckpegelspitzen 

Die Immissionsrichtwerte für kurzzeitige Schalldruckpegelspitzen (tags IRWT+30 dB; nachts IRWN+20 dB) 

werden an den untersuchten Immissionsorten deutlich unterschritten. 
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8 Einschätzung zur Nutzbarkeit der Flächen  

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 37 „Holtumsweg Süd“ [B-Plan 37] hat das Ziel, Industriegebiet zu 

schaffen. Ein konkretes Planungskonzept der zukünftigen Nutzung des Industriegebietes liegt zum Zeitpunkt 

der Berichtserstellung vor, sodass die verfügbare Fläche in 3 Teilflächen unter Ausnahme der 

freizuhaltenden Flächen für Begrünung oder Retentionsanlagen unterteilt wurde.  

 

Als Hilfestellung hinsichtlich einer späteren Betriebsansiedlung innerhalb des Industriegebietes wurde im 

Rahmen der schalltechnischen Untersuchung überschlägig das Potential der Flächen in Bezug auf die 

maßgeblichen Immissionsorte ermittelt. Dabei zeigte sich, dass die Teilflächen 1 bis 3 als Standort für 

Betriebe mit einem überwiegend auf den Tageszeitraum (6:00 bis 22:00 Uhr) beschränkten Nutzungs-

spektrum geeignet sind. Hierzu zählen neben Büronutzungen auch Handwerks- oder Produktionsstätten, 

deren Betrieb mit einem durchschnittlichen Lieferverkehr einhergeht. 

 

Die tatsächliche Nutzung der Teilflächen ergibt sich aus der tatsächlichen Planung. D. h. insbesondere 

durch die Anordnung der Gebäude und Lage der jeweiligen Emissionsquellen zu den maßgeblichen 

Immissionsorten können die Nutzungsmöglichkeiten stark variieren. So kann z.B. eine gute Abschirmung die 

betrieblichen Möglichkeiten deutlich steigern. Eine andere Ausrichtung der Gebäude und/oder 

geräuschintensiveren Tätigkeiten im Freibereich können jedoch durch fehlende Gebäudeabschirmung zu 

einer erheblichen Reduzierung der betrieblichen Möglichkeiten führen. 
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9 Zuzurechnender Verkehr im öffentlichen Verkehrsraum 

Bei der vorliegenden Bebauungsplanänderung und der damit verbundenen Ansiedelung des Betriebs 

Jewagas wird Neuverkehr erzeugt, der über die Landstraße L361 in Richtung Osten an die Bundesstraße B9 

angebunden ist. 

 

Der durch den Betrieb zu erwartende Zusatzverkehr wird über die Mitarbeiterzahl, die mit Pkw anreisende 

Kunden und die vom Betreiber erwartete Lkw-Frequentierung ermittelt. Dieser Annahme liegen die 

Aussagen des Betreibers zugrunde, dass die 5 Mitarbeiter des Betriebs mit dem Pkw zur Arbeit kommen, 

weitere 20 Kunden den Betrieb mit dem Pkw anfahren und eine tägliche Lkw Frequentierung von 15 

Fahrzeugen stattfindet. Nach diesen Angaben wird der Verkehr wie folgt berücksichtigt (Tabelle 27): 

 

Tabelle 27:  Schallemissionspegel Lm,E nach RLS-90, Zusatzverkehr 

Nr. Straßenbezeichnung und 

Abschnitt 

DTV 

 

Kfz/24h 

MT 

 

Kfz/h 

MN 

 

Kfz/h 

PT 

 

% 

PN 

 

% 

vT/N 

 

km/h 

Lm,E,T 

 

dB(A) 

Lm,E,N 

 

dB(A) 

1 L361 35 2,0 0,3 42 0 70 45,9 27,9 

Hierbei ist: 

DTV die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke in Kfz/24 h, 

M die maßgebende stündliche Verkehrsstärke in Kfz/h, 

T/N Tageszeit/Nachtzeit, 

p  der prozentuale Anteil des Schwerverkehrs am durchschnittlichen täglichen Verkehrsaufkommen in %, 

v die für den betreffenden Straßenabschnitt zulässige Höchstgeschwindigkeit in km/h für Pkw und Lkw, 

jedoch mindestens 30 km/h und höchstens 80 km/h für Lkw bzw. 130 km/h für Pkw, 

Lm,E der Mittelungspegel nach [RLS-90]. 

 

 

Die Geräuschimmissionen des Straßenverkehrs werden für den Analysefall und für den Planfall (Analysefall 

zuzüglich des Neuverkehrs) berechnet. Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt dabei beispielhaft für 

einzelne repräsentative Immissionspunkte, die aus Erfahrung von dem Verkehrsanstieg am stärksten 

betroffen sind. 
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Grundlage der Begutachtung des Straßenverkehrs sind die Ergebnisse der 2015 manuell durchgeführten 

Straßenverkehrszählung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt). Tabelle 28 beinhaltet die relevanten 

Straßenabschnitte mit den jeweils erhobenen Verkehrszahlen.  

 

Tabelle 28: Ausschnitt der manuellen Straßenverkehrszählung 2015 der BASt 

Straße Land Zählstellen-nummer Beschreibung des Zählabschnitts DTV 

Kfz/24h 

SV-Anteil 

% 

B 361  NW 43031321 Kevelaerer Str. (B9) Willy-Brandt-Ring (L361) 18.500 5,3 

 

 

Die folgende Tabelle 29 zeigt die Auswirkung des Zusatzverkehrs auf Grundlage der im Rahmen der 

Schallimmissionsprognose ermittelten Eingabeparameter als punktuelle Berechnung vor den betrachteten 

Fassaden.  

 

Tabelle 29: Vergleich der Beurteilungspegel Analysefall und im Planfall mit Zusatzverkehr 

Immissionsort 

IP-Nr./Bezeichnung, Fassade, Geschoss 

Beurteilungspegel 

Lr in dB(A) 

 

Gesamtverkehr 

Analysefall (Bestand) 

Beurteilungspegel 

Lr in dB(A) 

 

Gesamtverkehr 

Planfall (mit 

Nutzungskonzept) 

Differenz  

ΔLr in dB 

 

 

Planfall-

Analysefall 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

IP01/ Laar. 4, NW-Fassade, 1. OG 49.4 40.6 49.4 40.6 0,0 0,0 

IP02/ Holtumsweg. 29, SO-Fassade, , EG 49.7 40.9 49.8 40.9 0,1 0,0 

IP03/ Südstraße. 16, SO-Fassade, 1. OG 51.7 42.9 51.8 43.0 0,1 0,1 

 

 

Wie die Ergebnisse der Berechnung (Tabelle 29) zeigen, führt die geplante Änderung an den untersuchten 

Immissionsorten IP02 und IP03 außerhalb des Plangebietes zu einer Erhöhung der Beurteilungspegel. Die 

Erhöhungen fallen allerdings so gering aus, dass sie nur theoretisch ermittelbar sind. Durch das geplante 

Vorhaben wird kein Verkehrsaufkommen erzeugt, welches eine Unvereinbarkeit des Nebeneinanders der 

Nutzungen mit sich bringt.  
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10 Angaben zur Qualität der Prognose 

Ausbreitungsberechnung gemäß DIN ISO 9613-2 

Die Dämpfung von Schall, der sich im Freien zwischen einer Schallquelle und einem Aufpunkt ausbreitet, 

fluktuiert aufgrund der Schwankungen in den Witterungsbedingungen auf dem Ausbreitungsweg sowie 

durch Dämpfung oder Abschirmung des Schalls durch Boden, Bewuchs und Hindernisse. 

 

Für das Prognoseverfahren der [DIN ISO 9613-2] wird eine geschätzte Unsicherheit für die Berechnung der 

Immissionspegel LAT(DW) unter Anwendung der Gleichungen 1 bis 10 mit breitbandig emittierenden 

Geräuschquellen angegeben. Die Unsicherheit wird in Abhängigkeit der mittleren Höhe von Schallquelle 

und Immissionsort in Tabelle 5 der Norm wie folgt beziffert (Tabelle 30): 

 

Tabelle 30: Geschätzte Unsicherheit für das Prognoseverfahren gemäß [DIN ISO 9613-2] 

Mittlere Höhe von Quelle und 

Immissionsort 

 

in m 

Genauigkeit bei einem Abstand 

zwischen Quelle und Empfänger  

von 0 < d < 100 m 

in dB 

Genauigkeit bei einem Abstand 

zwischen Quelle und Empfänger  

von 100 m < d < 1000 m 

in dB 

0 < h < 5 ± 3 ± 3 

5 < h < 30 ± 1 ± 3 

 

 

Die geschätzten Genauigkeitswerte beschränken sich dabei auf den Bereich der Bedingungen, die für die 

Gültigkeit der entsprechenden Gleichungen der [DIN ISO 9613-2] festgelegt sind und sind unabhängig von 

Unsicherheiten in der Bestimmung der Schallemissionswerte. 

 

Da es sich bei dem Prognoseverfahren der [DIN ISO 9613-2] um ein Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 

handelt, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Schätzung der Unsicherheit auf einen Bereich 

von ± 2 Standardabweichungen bezieht. Somit entspricht die Genauigkeitsschätzung der [DIN ISO 9613-2] 

bei der Betrachtung einer Einzelquelle gemäß [Piorr 2001] einer Standardabweichung σProg von 1,5 dB. 

 

Schallemissionspegel 

Die im Rahmen dieser Prognose eingesetzten Schallleistungspegel für die maßgeblichen Schallquellen 

basieren auf Angaben aus der einschlägigen Fachliteratur, insbesondere Studien und Berichten unter-

schiedlicher Landesbehörden. Die Emissionsansätze beziehen sich dabei in der Regel im Rahmen eines 

konservativen Maximalansatzes. 
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Betriebsbedingungen 

Die Angaben über die voraussichtlichen Betriebsbedingungen wurden beim Betreiber erfragt und unter 

Berücksichtigung der Betriebsgröße auf Plausibilität geprüft. Im Rahmen eines konservativen Ansatzes 

wurden die Fahrzeugbewegungen, die Betriebsauslastungen der oberen Erwartungsgrenze entsprechend 

angesetzt. 

 

Prognosesicherheit 

Die Prognosesicherheit der gegenständlichen Schallimmissionsprognose wird im Hinblick auf die oben 

genannten Randbedingungen und vorausgesetzt der Einhaltung der im Gutachten beschriebenen 

Betriebsweisen und Rahmenbedingungen summarisch mit +1 dB/-3 dB abgeschätzt. 
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Die Unterzeichner erstellten dieses Gutachten unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen. 

 

Als Grundlage für die Feststellungen und Aussagen der Sachverständigen dienten die vorgelegten und 

im Gutachten zitierten Unterlagen sowie die Auskünfte der Beteiligten. 

 

 

 

 B. Sc. Raphael Silberberg 
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Anhang 
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A Tabellarisches Emissionskataster 

B Grafisches Emissionskataster 

C Dokumentation der Immissionsberechnung 

D Immissionspläne 

E Lagepläne 
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A Tabellarisches Emissionskataster 
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Legende Emissionsberechnung TA Lärm 

Berechnungen gemäß DIN ISO 9613-2 

Zeichen Einheit Bedeutung 

Nr. - laufende Emissionsquellenortskennzahl 
 

Emissionsquellen mit gleichen Koordinaten (bei ggf. unterschiedlicher Höhe) haben gleiche 

Nummern. 

Kommentar - Bezeichnung der Emissionsquelle 

Gruppe - Bezeichnung der Emissionsquellengruppe 

RW Ost/HW Nord m Koordinatenangabe 

hQ m Höhe der Emissionsquelle 
 

Index = D  Die Quelle befindet sich über einem Dach. 

DO dB Richtwirkungsmaß 

KT dB Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit 

KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 

Lw/LmE dB(A) Schallleistungspegel der Emissionsquelle bzw. Mittelungspegel (RLS-90) der 

Emissionsquelle. 

 
Der Wert Lw/LmE beinhaltet bereits die in den Spalten  „num.Add.“, „Bez.Abst.“, „Messfl./Anz.“ 

sowie „Anz.“ getätigten Angaben. Der grundlegende Schallleistungspegel der Emissionsquelle 

kann der Spalte „LWA Input“ entnommen werden. 

num.Add. dB Korrekturfaktor 
 

num.Add. = leer  keine numerische Addition bei der entsprechenden Emissionsquelle 

berücksichtigt. 

Bez.Abst. m Messabstand zur Emissionsquelle 
 

Bez.Abst. = leer  Lw/LmE stellt den bereits berechneten Emissionswert dar. 

Messfl./Anz. m²/- Eintragung der Messfläche/Fläche des schallabstrahlenden Bauteils oder 

Anzahl der Fahrzeuge auf der dazugehörigen Teilstrecke. 
 

Messfl./Anz. = leer  Lw/LmE stellt den bereits berechneten Emissionswert dar. 

Anz. - Eintragung der Anzahl der Fahrzeuge auf der dazugehörigen Teilstrecke, 

getrennt nach Beurteilungszeiträumen. 
 

Anz. = leer  Lw/LmE stellt den bereits berechneten Emissionswert dar. 

MM dB Minderungsmaßnahme an der Emissionsquelle 
 

MM = leer  keine Minderung bei der entsprechenden Emissionsquelle berücksichtigt. 

Einw.T min Einwirkzeit der Emissionsquelle 

RwID - Bezug zum verwendeten Schalldämmspektrum 
 

RwID = leer  keine Schalldämmung bei der entsprechenden Emissionsquelle berücksichtigt. 

ST - Statusfeld 

 
ST = 1  Die Emissionsquelle ist eine kurzzeitige Geräuschspitze. 

ST = -1  Die Emissionsquelle ist nicht in den Berechnungen berücksichtigt. 

ST = leer  Die Emissionsquelle ist eine Standard-Emissionsquelle. 

T/RZ/N - Tageszeit/Ruhezeit/Nachtzeit 

Lw/Lp Input dB(A) grundlegender Schallleistungspegel/-druckpegel der Emissionsquelle 

Hinweis: Bei den aufgelisteten Spalten ist zu beachten, dass je nach Projekt nicht alle Spalten für die Berechnungen 

genutzt bzw. entsprechend dokumentiert werden. 

 

  



 

Gutachten-Nr.: I03 1533 18 Anhang 

Projekt: Schallimmissionsgutachten zum B-Plan. 37 in Weeze Seite 4 von 18 

Tageszeit: 

 
Nr Kommentar Gruppe hQ 

 
m 

DO 
 

dB 

KT 
 

dB 

KI 
 

dB 

Lw/LmE 
T 

dB(A) 

Lw/LmE 
RZ 

dB(A) 

num 
Add 
dB 

num 
Add RZ 

dB 

Bez 
Abst 

m 

Messfl 
m² 

Anz 

Anz 
T 

Anz 
RZ 

MM 
 

dB 

EinwT 
T 

min 

EinwT 
RZ 
min 

Rw 
ID 

ST Lw/Lp 
Input 
dB(A) 

101 PP Nord Parkplatz 0,5 0 0 0,0 71,0 71,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 780,0 180,0   0 71,0 

102 PP Süd Parkplatz 0,5 0 0 0,0 71,6 71,6 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 780,0 180,0   0 71,6 

103 Lkw Fahrverkehr 1,0 0 0 0,0 116,7 116,7 0,0 0,0 0 15,0 0 0 0 1,8 0,0   0 105,0 

104 Pkw fahren Süd Fahrverkehr 0,5 0 0 0,0 106,4 93,0 1,0 1,0 0 0,0 22 0 0 0,2 0,0   0 92,0 

104 Pkw fahren Nord Fahrverkehr 0,5 0 0 0,0 106,4 93,0 1,0 1,0 0 0,0 22 0 0 0,2 0,0   0 92,0 

201 Rangieren Fahrverkehr 0,5 0 0 0,0 84,2 84,2 0,0 0,0 0 1,0 0 0 0 60,0 0,0   0 84,2 

201 Festsetzen Fahrverkehr 0,5 0 0 0,0 96,7 82,5 0,0 0,0 0 2,0 26 0 0 60,0 0,0   0 79,5 

201 Staplerverkehr Fahrverkehr 0,5 0 0 0,0 98,0 98,0 0,0 0,0 0 1,0 0 0 0 40,0 0,0   0 98,0 

201 Festsetzen Fahrverkehr 0,5 0 0 0,0 93,7 79,5 0,0 0,0 0 1,0 26 0 0 60,0 0,0   0 79,5 

201 Verladegeräusche Verladung 0,5 0 0 0,0 92,2 92,2 0,0 0,0 0 26,0 1 0 0 60,0 0,0   0 78,0 

201 Staplerverkehr Fahrverkehr 0,5 0 0 0,0 101,0 101,0 0,0 0,0 0 2,0 0 0 0 80,0 0,0   0 98,0 

201 Rangieren Fahrverkehr 0,5 0 0 0,0 87,2 87,2 0,0 0,0 0 2,0 0 0 0 60,0 0,0   0 84,2 

201 Verladegeräusche Verladung 0,5 0 0 0,0 95,2 92,2 0,0 0,0 0 26,0 2 0 0 60,0 0,0   0 78,0 

202 Starten/Halten Waage 1,0 0 0 0,0 98,6 98,6 0,0 0,0 0 15,0 0 0 0 60,0 0,0     86,8 

301 Rangieren Fahrverkehr 1,0 0 0 0,0 92,6 92,6 0,0 0,0 0 7,0 0 0 0 60,0 0,0   0 84,2 

301 Staplerverkehr Fahrverkehr 0,5 0 0 0,0 101,0 101,0 0,0 0,0 0 2,0 0 0 0 120,0 0,0   0 98,0 

301 Verladegeräusche Verladung 0,5 0 0 0,0 100,6 92,2 0,0 0,0 0 26,0 7 0 0 60,0 0,0   0 78,0 

301 Festsetzen Fahrverkehr 1,0 0 0 0,0 102,1 88,0 0,0 0,0 0 7,0 26 0 0 60,0 0,0   0 79,5 

401 Staplerverkehr Fahrverkehr 0,5 0 0 0,0 101,0 101,0 0,0 0,0 0 2,0 0 0 0 120,0 0,0   0 98,0 

401 Rangieren Fahrverkehr 1,0 0 0 0,0 91,2 91,2 0,0 0,0 0 5,0 0 0 0 60,0 0,0   0 84,2 

402 Dach BE 1 Lagerhalle Neubau 6,0 0 0 0,0 79,7 79,7 0,0 0,0 0 1902,0 0 0 0 60,0 0,0 1 0 65,9 

402 Fassade NO BE 1 Lagerhalle Neubau 5,8 3 0 0,0 63,7 63,7 0,0 0,0 0 380,4 0 0 0 60,0 0,0 2 0 65,9 

402 Fassade SO BE 1 Lagerhalle Neubau 5,8 3 0 0,0 60,5 60,5 0,0 0,0 0 180,0 0 0 0 60,0 0,0 2 0 65,9 

402 Fassade NW BE 1 Lagerhalle Neubau 5,8 3 0 0,0 60,5 60,5 0,0 0,0 0 180,0 0 0 0 60,0 0,0 2 0 65,9 

402 Fassade SW BE 1 Lagerhalle Neubau 5,8 3 0 0,0 91,7 91,7 0,0 0,0 0 380,4 0 0 0 60,0 0,0   0 65,9 

501 Stickstoffbehälter Abfüllung 1,0 0 0 0,0 107,4 107,4 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 60,0 0,0   0 107,4 

502 Propangasbodenlager/-abfüllung Abfüllung 1,0 0 0 0,0 107,4 107,4 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 60,0 0,0   0 107,4 

503 Argonbehälter Abfüllung 1,0 0 0 0,0 107,4 107,4 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 60,0 0,0   0 107,4 

504 CO2-Behälter Abfüllung 1,0 0 0 0,0 107,4 107,4 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 60,0 0,0   0 107,4 

505 Sauerstoffbehälter Abfüllung 1,0 0 0 0,0 107,4 107,4 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 60,0 0,0   0 107,4 

SP01 Türen schlagen Spizenpegel 0,5 0 0 0,0 97,5 97,5 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 780,0 180,0   1 97,5 

SP02 Betriebsbremse Spizenpegel 1,0 0 0 0,0 108,0 108,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 780,0 180,0   1 108,0 

SP03 Gabeln schlagen Spizenpegel 0,5 0 0 0,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 0 780,0 180,0   1 110,0 

 

 

Nachtzeit: 

 

Nr Kommentar Gruppe hQ 
 

m 

DO 
 

dB 

KT 
 

dB 

KI 
 

dB 

Lw/LmE 
N 

dB(A) 

num 
Add 
dB 

Bez 
Abst 

m 

Messfl 
m² 

Anz 

Anz 
N 

MM 
 

dB 

EinwT 
N 

min 

Rw 
ID 

ST Lw/Lp 
Input 
dB(A) 

101 PP Nord Nacht Parkplatz 0,5 0 0 0,0 71,0 0,0 0 0,0 0 0 60,0   0 71,0 

102 PP Süd Nacht Parkplatz 0,5 0 0 0,0 71,6 0,0 0 0,0 0 0 60,0   0 71,6 

104 Pkw fahren Süd Fahrverkehr 0,5 0 0 0,0 97,8 1,0 0 0,0 3 0 0,2   0 92,0 

104 Pkw fahren Nord Fahrverkehr 0,5 0 0 0,0 99,0 1,0 0 0,0 4 0 0,2   0 92,0 
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Projekt: Schallimmissionsgutachten zum B-Plan. 37 in Weeze Seite 5 von 18 

B Grafisches Emissionskataster 



 

Planinhalt: 

Lageplan 

 
 

© Land NRW (2019) dl-de/by-2-0 

Kommentar: 

Grafisches Emissionskataster 

 

Hinweis: Bei den dargestellten Quell-Nummern ist zu 

beachten, dass einzelne von ihnen nicht dargestellt 

werden, wenn diese nahe bei- oder übereinander 

liegen. 

 

Maßstab: 

keine Angabe 
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C Dokumentation der Immissionsberechnung 
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Projekt: Schallimmissionsgutachten zum B-Plan. 37 in Weeze Seite 8 von 18 

Legende Immissionsberechnung TA Lärm 

Berechnungen gemäß DIN ISO 9613-2 

Zeichen Einheit Bedeutung 

Nr. - laufende Emissionsquellenortskennzahl 
 

Emissionsquellen mit gleichen Koordinaten (bei ggf. unterschiedlicher Höhe) haben gleiche 

Nummern. 

Kommentar - Bezeichnung der Emissionsquelle 

Gruppe - Bezeichnung der Emissionsquellengruppe 

LAT dB(A) Schalldruckpegel der Emissionsquelle am Immissionspunkt. 
 

Je nach Berechnungsart ist LAT mit oder ohne Berücksichtigung von Minderungsmaßnahmen 

angegeben. 

DC dB Richtwirkungskorrektur 
 

Enthält KO sowie DO. DI ist separat ausgewiesen. 

DT dB Korrekturwert für die Einwirkzeit im Verhältnis zum Beurteilungszeitraum. 

+RT dB Zuschlag für Tageszeiten erhöhter Empfindlichkeit 

MM dB Minderungsmaßnahme an der Emissionsquelle 
 

MM = leer  keine Minderung bei der entsprechenden Emissionsquelle berücksichtigt. 

KT/KI dB Zuschlag für Ton-, Informations- und Impulshaltigkeit 

Cmet dB Meteorologie-Korrektur-Faktor 

 
Die Größe ist abhängig von der Lage des Immissionsortes zur Emissionsquelle und der 

Hauptwindrichtung in dem jeweiligen Gebiet. 

d(p) m horizontaler (projizierter) Abstand der Emissionsquelle zum Immissionsort 
 

Bei Berechnungen mit Geländeberücksichtigung gibt der Wert die Strecke zwischen Emissionsquelle 

und Immissionsort an. Die Berechnung erfolgt softwareintern und ist bei Linien- bzw. Flächenquellen u. 

U. nicht händisch überprüfbar. 

DI dB Richtwirkungsmaß 

Abar dB die Dämpfung aufgrund von Abschirmung 

Adiv dB die Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung 

 
Die Berechnung erfolgt softwareintern und ist u. U. nicht händisch überprüfbar. 

Aatm dB die Dämpfung aufgrund von Luftabsorption 

Agr dB die Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts 

Refl.Ant. dB Reflexionsanteil an senkrechten Oberflächen und Decken bzw. Wänden 

 
Ist energetisch im LAT enthalten. 

Lw/LmE dB(A) Schallleistungspegel der Emissionsquelle bzw. Mittelungspegel (RLS-90) der 

Emissionsquelle 

 
Der Wert Lw/LmE beinhaltet bereits die in den Spalten  „num.Add.“, „Bez.Abst.“, „Messfl./Anz.“ sowie 

„Anz.“ getätigten Angaben. Der grundlegende Schallleistungspegel der Emissionsquelle kann der 

Spalte „LWA Input“ entnommen werden. 

T/RZ/N - Tageszeit/Ruhezeit/Nachtzeit 

Hinweis: Bei den aufgelisteten Spalten ist zu beachten, dass je nach Projekt nicht alle Spalten für die Berechnungen 

genutzt bzw. entsprechend dokumentiert werden. 
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Projekt: Schallimmissionsgutachten zum B-Plan. 37 in Weeze Seite 9 von 18 

Berechnungen für den Tageszeitraum (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) 

Immissionsort/ 

Bezeichnung, Fassade, Geschoss 

Beurteilungspegel  

Lr,T in dB(A) 

Höhe des IO 

in m 

IP01/ Laar. 4, NW-Fassade, 1. OG 27 5 

IP02/ Holtumsweg. 29, SO-Fassade, , EG 52 2 

IP03/ Südstraße. 16, SO-Fassade, 1. OG 38 5 

 

 

Der maßgebliche Immissionsort ist im vorliegenden Fall der Immissionsort IP02, bezogen auf den 

Beurteilungszeitraum Tag. Auf der Grundlage der schalltechnischen Berechnungen ist hier eine 

Überschreitung am ehesten zu erwarten13. 

 

Der Übersichtlichkeit halber wird die detaillierte Dokumentation der Schallausbreitungsberechnung 

nachfolgend nur für den maßgeblichen Immissionsort aufgeführt. Die Detailergebnisse liegen auch für alle 

weiteren Immissionsorte vor und können auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden. 

 

 

  

                                                           

13  Da Immissionsrichtwerte gebietsabhängig festgelegt sind, kann eine Überschreitung auch „am ehesten“ an einem 

Ort zu erwarten sein, der weiter entfernt als andere Einwirkungsorte liegt. 
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IP02/ Holtumsweg. 29 SO-Fassade  

EG                                     
Nr Kommentar Gruppe LAT 

T 
dB(A) 

DC 
 

dB 

DT 
 

dB 

+RT 
 

dB 

MM 
 

dB 

KT/KI 
 

dB 

Cmet 
T 

dB 

Cmet 
RZ 
dB 

d(p) 
 

m 

DI 
 

dB 

Abar 
 

dB 

Adiv 
 

dB 

Aatm 
 

dB 

Agr 
 

dB 

Refl 
Ant 
dB 

Lw/LmE 
T 

dB(A) 

Lw/LmE 
RZ 

dB(A) 

101 PP Nord Parkplatz 30,5 3,0 0,0 1,9 0 0,0 0,5 0,5 34,5 0 0,0 41,8 0,2 2,8 4,1 71,0 71,0 

102 PP Süd Parkplatz 20,4 3,0 0,0 1,9 0 0,0 1,4 1,4 89,0 0 0,0 50,0 0,5 4,2 - 71,6 71,6 

103 Lkw Fahrverkehr 44,7 3,0 27,3 - 0 0,0 0,2 - 33,6 0 0,1 41,5 0,2 1,3 19,5 116,7 - 

104 Pkw fahren Süd Fahrverkehr 19,3 3,0 36,8 - 0 0,0 1,3 - 69,0 0 0,0 47,8 0,4 3,9 - 106,4 - 

104 Pkw fahren Nord Fahrverkehr 25,4 3,0 36,8 - 0 0,0 0,5 - 39,1 0 0,0 42,8 0,2 2,7 -12,3 106,4 - 

201 Verladegeräusche Verladung 40,8 3,0 12,0 - 0 0,0 0,5 - 34,1 0 0,0 41,7 0,1 2,7 -12,5 95,2 - 

201 Rangieren Fahrverkehr 32,7 3,0 12,0 - 0 0,0 0,4 - 34,1 0 0,0 41,6 0,2 2,7 -17,3 87,2 - 

201 Staplerverkehr Fahrverkehr 47,8 3,0 10,8 - 0 0,0 0,4 - 34,1 0 0,0 41,7 0,2 2,7 -2,1 101,0 - 

201 Festsetzen Fahrverkehr 42,3 3,0 12,0 - 0 0,0 0,5 - 34,1 0 0,0 41,7 0,1 2,7 -11,0 96,7 - 

201 Verladegeräusche Verladung 37,7 3,0 12,0 - 0 0,0 0,5 - 34,2 0 0,0 41,7 0,1 2,7 -1,1 92,2 - 

201 Rangieren Fahrverkehr 29,6 3,0 12,0 - 0 0,0 0,4 - 34,1 0 0,0 41,7 0,2 2,7 -9,1 84,2 - 

201 Staplerverkehr Fahrverkehr 41,7 3,0 13,8 - 0 0,0 0,4 - 34,1 0 0,0 41,7 0,2 2,7 3,0 98,0 - 

201 Festsetzen Fahrverkehr 39,2 3,0 12,0 - 0 0,0 0,5 - 34,2 0 0,0 41,7 0,1 2,7 0,4 93,6 - 

202 Starten/Halten Waage 40,9 3,0 12,0 - 0 0,0 0,9 - 54,5 0 0,0 45,7 0,1 3,5 35,7 98,6 - 

301 Rangieren Fahrverkehr 20,6 3,0 12,0 - 0 0,0 1,3 - 94,0 0 5,9 50,5 0,5 4,1 -5,9 92,6 - 

301 Verladegeräusche Verladung 29,5 3,0 12,0 - 0 0,0 1,5 - 94,0 0 5,3 50,5 0,2 4,2 0,8 100,6 - 

301 Staplerverkehr Fahrverkehr 32,5 3,0 9,0 - 0 0,0 1,5 - 93,9 0 5,3 50,5 0,5 4,2 6,7 101,0 - 

301 Festsetzen Fahrverkehr 31,3 3,0 12,0 - 0 0,0 1,3 - 93,9 0 5,2 50,5 0,2 4,1 2,8 102,1 - 

401 Rangieren Fahrverkehr 19,9 3,0 12,0 - 0 0,0 1,5 - 132,6 0 2,2 53,5 0,7 4,3 10,7 91,2 - 

401 Staplerverkehr Fahrverkehr 32,7 3,0 9,0 - 0 0,0 1,6 - 132,6 0 2,2 53,5 0,7 4,4 23,5 101,0 - 

402 Dach BE 1 Lagerhalle 
Neubau 

9,0 3,0 12,0 - 0 0,0 1 - 157,7 0 1,5 55,0 0,3 3,8 - 79,7 - 

402 Fassade SW BE 1 Lagerhalle 
Neubau 

24,1 6,0 12,0 - 0 0,0 1,3 - 141,9 0 1,5 54,0 0,3 4,1 - 91,7 - 

402 Fassade SO BE 1 Lagerhalle 
Neubau 

-26,3 6,0 12,0 - 0 0,0 1,4 - 178,9 0 18,6 56,1 0,3 4,2 - 60,4 - 

402 Fassade NW BE 1 Lagerhalle 
Neubau 

-3,9 6,0 12,0 - 0 0,0 1,3 - 145,0 0 0,3 54,2 0,3 4,2 -8,1 60,4 - 

402 Fassade NO BE 1 Lagerhalle 
Neubau 

-22,9 6,0 12,0 - 0 0,0 1,4 - 171,3 0 18,7 55,7 0,3 4,3 - 63,7 - 

501 Stickstoffbehälter Abfüllung 21,3 3,0 12,0 - 0 0,0 1,4 - 100,5 0 19,6 51,0 0,8 4,1 - 107,4 - 

502 Propangasbodenlager/-abfüllung Abfüllung 24,8 3,0 12,0 - 0 0,0 1,5 - 128,6 0 14,0 53,2 0,5 4,3 - 107,4 - 

503 Argonbehälter Abfüllung 21,8 3,0 12,0 - 0 0,0 1,4 - 96,6 0 19,6 50,7 0,8 4,1 - 107,4 - 

504 CO2-Behälter Abfüllung 25,7 3,0 12,0 - 0 0,0 1,2 - 75,0 0 19,4 48,5 0,6 3,9 18,7 107,4 - 

505 Sauerstoffbehälter Abfüllung 20,9 3,0 12,0 - 0 0,0 1,4 - 104,8 0 19,6 51,4 0,8 4,2 - 107,4 - 

    Sum 52,4                                 

SP01 Türen schlagen Spizenpegel 55,2 3,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 37,7 0 0,0 42,5 0,1 3,1 43,3 97,5 97,5 

SP02 Betriebsbremse Spizenpegel 58,9 3,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 72,3 0 0,0 48,2 0,1 3,8 - 108,0 108,0 

SP03 Gabeln schlagen Spizenpegel 71,2 3,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0 27,0 0 0,0 39,6 0,1 2,1 14,3 110,0 110,0 
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Berechnungen für den Nachtzeitraum (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) 

Immissionsort/ 

Bezeichnung, Fassade, Geschoss 

Beurteilungspegel  

Lr,N in dB(A) 

Höhe des IO 

in m 

IP01/ Laar. 4, NW-Fassade, 1. OG < 20 5 

IP02/ Holtumsweg. 29, SO-Fassade, , EG 33 2 

IP03/ Südstraße. 16, SO-Fassade, 1. OG < 20 5 

 

 

Der maßgebliche Immissionsort ist im vorliegenden Fall der Immissionsort IP02, bezogen auf den 

Beurteilungszeitraum Nacht. Auf der Grundlage der schalltechnischen Berechnungen ist hier eine 

Überschreitung des Immissionsrichtwertes am ehesten zu erwarten14. 

 

Der Übersichtlichkeit halber wird die detaillierte Dokumentation der Schallausbreitungsberechnung 

nachfolgend nur für den maßgeblichen Immissionsort aufgeführt. Die Detailergebnisse liegen auch für alle 

weiteren Immissionsorte vor und können auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden. 

 

  

                                                           

14  Da Immissionsrichtwerte gebietsabhängig festgelegt sind, kann eine Überschreitung auch „am ehesten“ an einem 

Ort zu erwarten sein, der weiter entfernt als andere Einwirkungsorte liegt. 
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IP02/ Holtumsweg. 29 SO-Fassade  

EG                               
Nr Kommentar Gruppe LAT 

N 
dB(A) 

DC 
 

dB 

DT 
 

dB 

MM 
 

dB 

KT/KI 
 

dB 

Cmet 
N 

dB 

d(p) 
 

m 

DI 
 

dB 

Abar 
 

dB 

Adiv 
 

dB 

Aatm 
 

dB 

Agr 
 

dB 

Refl 
Ant 
dB 

Lw/LmE 
N 

dB(A) 

101 PP Nord Nacht Parkplatz 28,5 3,0 0,0 0 0,0 0,5 34,5 0 0,0 41,8 0,2 2,8 2,2 71,0 

102 PP Süd Nacht Parkplatz 18,5 3,0 0,0 0 0,0 1,4 88,9 0 0,0 50,0 0,5 4,2 - 71,6 

104 Pkw fahren Süd Fahrverkehr 22,7 3,0 24,8 0 0,0 1,3 69,0 0 0,0 47,8 0,4 3,9 - 97,8 

104 Pkw fahren Nord Fahrverkehr 30,0 3,0 24,8 0 0,0 0,5 39,1 0 0,0 42,8 0,2 2,7 -7,6 99,0 

    Sum 32,9                           
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D Immissionspläne 

Beim Vergleich von Schallimmissionsplänen mit den an den Immissionsorten ermittelten Beurteilungs-

pegeln ist Folgendes zu beachten: 

 

Als Immissionsort außerhalb von Gebäuden gilt allgemein die Position 0,5 m außerhalb vor der Mitte des 

geöffneten Fensters von schutzbedürftigen Räumen nach [DIN 4109-1]. Dementsprechend werden die 

Schallreflexionen am eigenen Gebäude nicht berücksichtigt. Die so berechneten Beurteilungspegel 

werden tabellarisch angegeben.  

 

Bei der Berechnung der Schallimmissionspläne werden Schallreflexionen an Gebäuden generell mit 

berücksichtigt, sodass unmittelbar vor den Gebäuden gegenüber den Gebäudelärmkarten um bis zu 

3 dB höhere Immissionspegel dargestellt werden. Dies ist nicht gleichzusetzen mit den Beurteilungspegeln, 

die mit den entsprechenden Immissionsrichtwerten zu vergleichen sind. 



 

 

Planinhalt: 

Lageplan 

 
 

© Land NRW (2019) dl-de/by-2-0 

Kommentar: 

Schallimmissionsplan für den Beurteilungszeitraum 

Tag (6:00 bis 22:00 Uhr) 

 

Höhe des Immissionsrasters: 5 m über Gelände 

 

Maßstab: 

keine Angabe 
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  dB(A)
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Lageplan 

 
 

© Land NRW (2019) dl-de/by-2-0 

Kommentar: 

Schallimmissionsplan für den Beurteilungszeitraum 

Tag (6:00 bis 22:00 Uhr) 

 

Höhe des Immissionsrasters: 5 m über Gelände 

 

Maßstab: 

keine Angabe 
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  dB(A)

>60-65
  dB(A)

>65-70
  dB(A)
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  dB(A)

>75-80
  dB(A)
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  dB(A)
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